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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften 
als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Grundschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Grundschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Dabei werden Theorien und 
Konzepte von Erziehung, Bildung und Unterricht ebenso berücksichtigt wie Grundlegungen 
der Elementarpädagogik und der Entwicklungspsychologie sowie Grundlagen der Diagnose 
und individuellen Förderung.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie 

 über ein strukturelles und begriffliches Ordnungssystem verfügen, das eine Grundlage 
für theoretische und praktische Reflexionen darstellt und Voraussetzungen für weitere 
fachdidaktische und grundschulpädagogische Vermittlungen bereitstellt; 
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 grundlegende Theorien und Konzepte auf (grundschul-) pädagogische Handlungsfelder 
übertragen können; 

 über grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten in der pädagogischen Diagnostik und 
individuellen Förderung verfügen. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium der Bildungswissenschaften umfasst 43 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen und Praxiselementen:  

1. Kernmodul Erziehungswissenschaft I (6 LP)  

Das Modul führt in grundlegende theoretische und historische Perspektiven sowie basale 
Wissensbestände von Schulpädagogik und Allgemeiner Didaktik ein. Ziel ist die Befähigung 
zur kritischen Auseinandersetzung mit schulpädagogischen und schultheoretischen 
Gegenstandsbereichen sowie die Reflexion von Lehr-, Lern- und Unterrichtsprozessen, der 
Auswahl und des Einsatzes unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und Aufgabenformen. 

2. Kernmodul Erziehungswissenschaft II (8 LP) 

Das Modul führt in die zentralen Gegenstandsbereiche der Erziehungswissenschaft und ihre 
basalen Wissensbestände sowie ihr grundlegendes Theorieverständnis ein. Ziel ist die 
Befähigung zur Reflexion von Erziehungs- und Bildungsprozessen innerhalb und außerhalb 
von Schule als Basis für die Anbahnung grundlegender professioneller Kompetenz für 
Unterricht und Erziehung.  

3. Pflicht- / Profilmodul Grundschule (13 LP) 

Das Modul vermittelt grundlegende Theorien und Konzepte des Elementar- und 
Primarbereichs und befähigt die Studierenden, diese in kritischer Reflexion auf 
grundschulpädagogische Handlungsfelder zu übertragen. 

4. Modul Diagnose und individuelle Förderung (6 LP) 

Das Modul führt in die Grundlagen der Diagnostik in pädagogischen Handlungsfeldern und in 
grundlegende Modelle und Methoden der Diagnose und individuellen Förderung ein. Ziel ist 
die Befähigung zur Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden und Modellen der 
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Erfassung und Beurteilung von Lernvoraussetzungen sowie die Reflexion von Lernprozessen 
im Kontext von Schule und Familie.  

5. Orientierungspraktikum (5 LP) 

Das Orientierungspraktikum umfasst ein begleitetes schulisches Praktikum, in dem ein 
erster Praxisbezug hergestellt wird. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

6. Berufsfeldpraktikum (5 LP) 

Das Berufsfeldpraktikum umfasst ein begleitetes schulisches oder außerschulisches 
Praktikum, das den Studierenden konkrete berufliche Perspektiven innerhalb oder 
außerhalb des Schuldienstes eröffnet. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

(2) Die Module 1, 2, 3 und das Orientierungspraktikum werden von der Fakultät 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie verantwortet, das Modul 4 wird 
zusätzlich von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften verantwortet und das 
Berufsfeldpraktikum wird von der Fakultät des jeweils zuständigen Faches verantwortet. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind unbeachtlich der Praxisphasen die folgenden 
Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modulprüfung/ 

Teilleistung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 

LP 

Kernmodul I Modulprüfung benotet keine 6 LP 

Kernmodul II Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen  8 LP 

Pflicht-/ 
Profilmodul 

Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen  13 LP 

Diagnose und 
Förderung 

Modulprüfung benotet keine 6 LP 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Kernmodule I und II und nach erfolgreicher Ableistung des 
Orientierungspraktikums (Erwerb von insgesamt 19 Leistungspunkten) angemeldet werden. 
Wird die Bachelorarbeit im Pflicht- / Profilmodul geschrieben, muss darüber hinaus das 
Profilmodul erfolgreich bestanden sein (Erwerb von insgesamt 32 Leistungspunkten). Durch 
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die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 40 
Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektorates vom 22. August 2014, des Fakultätsrates 
der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie vom 10. September 2014 sowie 
des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 8.Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften 
als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Hierzu werden 
Theorien und Konzepte von Erziehung, Bildung und Unterricht berücksichtigt.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie über ein strukturelles und begriffliches 
Ordnungssystem, theoretische Ansätze und Kenntnisse allgemein- und schulpädagogischer 
Konzepte sowie grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten in der pädagogischen 
Diagnostik und individuellen Förderung verfügen, die Grundlage für eine vertiefte 
theoretische und praktische Reflexion sind und Voraussetzungen für weitere 
fachdidaktische und pädagogische Vermittlungen bereitstellen. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium der Bildungswissenschaften umfasst 30 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen und Praxiselementen:  

1. Kernmodul Erziehungswissenschaft I (6 LP)  

Das Modul führt in grundlegende theoretische und historische Perspektiven sowie basale 
Wissensbestände von Schulpädagogik und Allgemeiner Didaktik ein. Ziel ist die Befähigung 
zur kritischen Auseinandersetzung mit schulpädagogischen und schultheoretischen 
Gegenstandsbereichen sowie die Reflexion von Lehr-, Lern- und Unterrichtsprozessen, der 
Auswahl und des Einsatzes unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und Aufgabenformen. 

2. Kernmodul Erziehungswissenschaft II (8 LP) 

Das Modul führt in die zentralen Gegenstandsbereiche der Erziehungswissenschaft und ihre 
basalen Wissensbestände sowie ihr grundlegendes Theorieverständnis ein. Ziel ist die 
Befähigung zur Reflexion von Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozessen innerhalb 
und außerhalb von Schule als Basis für die Anbahnung grundlegender professioneller 
Kompetenz für Unterricht und Erziehung.  

3. Modul Diagnose und Förderung (6 LP) 

Das Modul führt in die Grundlagen der Diagnostik in pädagogischen Handlungsfeldern und in 
grundlegende Modelle und Methoden der Diagnose und individuellen Förderung ein. Ziel ist 
die Befähigung zur Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden und Modellen der 
Erfassung und Beurteilung von Lernvoraussetzungen sowie die Reflexion von Lernprozessen 
im Kontext von Schule und Familie. 

4. Orientierungspraktikum (5 LP) 

Das Orientierungspraktikum umfasst ein begleitetes schulisches Praktikum, in dem ein 
erster Praxisbezug hergestellt wird. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

5. Berufsfeldpraktikum (5 LP) 

Das Berufsfeldpraktikum umfasst ein begleitetes schulisches oder außerschulisches 
Praktikum, das den Studierenden konkrete berufliche Perspektiven innerhalb oder 
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außerhalb des Schuldienstes eröffnet. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

(2) Die Module 1, 2 und das Orientierungspraktikum werden von der Fakultät 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie verantwortet, das Modul 3 wird 
zusätzlich von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften verantwortet und das 
Berufsfeldpraktikum wird von der Fakultät des jeweils zuständigen Faches verantwortet. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind unbeachtlich der Praxisphasen die folgenden 
Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modulprüfung/ 

Teilleistung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 

 

LP 

Kernmodul I Modulprüfung benotet keine 6 LP 

Kernmodul II Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen  8 LP 

Diagnose und 
Förderung 

Modulprüfung benotet keine 6 LP 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach dem 
erfolgreichen Abschluss des Kernmoduls I, des Kernmoduls II und nach erfolgreicher 
Ableistung des Orientierungspraktikums (Erwerb von insgesamt 19 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte 30 bis 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektorates vom 22. August 2014, des Fakultätsrates 
der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie vom 10. September 2014 sowie 
des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften 
als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Berufskollegs vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Berufskollegs. Es orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Hierzu werden Theorien und 
Konzepte von Erziehung, Bildung und Unterricht berücksichtigt.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie über ein strukturelles und begriffliches 
Ordnungssystem, theoretische Ansätze und Kenntnisse allgemein- und schulpädagogischer 
Konzepte sowie grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten in der pädagogischen 
Diagnostik und individuellen Förderung verfügen, die Grundlage für eine vertiefte 
theoretische und praktische Reflexion sind und Voraussetzungen für weitere 
fachdidaktische und pädagogische Vermittlungen bereitstellen. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium der Bildungswissenschaften umfasst 30 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen und Praxiselementen:  

1. Kernmodul Erziehungswissenschaft I (6 LP)  

Das Modul führt in grundlegende theoretische und historische Perspektiven sowie basale 
Wissensbestände von Schulpädagogik und Allgemeiner Didaktik ein. Ziel ist die Befähigung 
zur kritischen Auseinandersetzung mit schulpädagogischen und schultheoretischen 
Gegenstandsbereichen sowie die Reflexion von Lehr-, Lern- und Unterrichtsprozessen, der 
Auswahl und des Einsatzes unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und Aufgabenformen. 

2. Kernmodul Erziehungswissenschaft II (8 LP) 

Das Modul führt in die zentralen Gegenstandsbereiche der Erziehungswissenschaft und ihre 
basalen Wissensbestände sowie ihr grundlegendes Theorieverständnis ein. Ziel ist die 
Befähigung zur Reflexion von Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozessen innerhalb 
und außerhalb von Schule als Basis für die Anbahnung grundlegender professioneller 
Kompetenz für Unterricht und Erziehung.  

3. Modul Diagnose und Förderung (6 LP) 

Das Modul führt in die Grundlagen der Diagnostik in pädagogischen Handlungsfeldern und in 
grundlegende Modelle und Methoden der Diagnose und individuellen Förderung ein. Ziel ist 
die Befähigung zur Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden und Modellen der 
Erfassung und Beurteilung von Lernvoraussetzungen sowie die Reflexion von Lernprozessen 
im Kontext von Schule und Familie. 

4. Orientierungspraktikum (5 LP) 

Das Orientierungspraktikum umfasst ein begleitetes schulisches Praktikum, in dem ein 
erster Praxisbezug hergestellt wird. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

5. Berufsfeldpraktikum (5 LP) 

Das Berufsfeldpraktikum umfasst ein begleitetes schulisches oder außerschulisches 
Praktikum, das den Studierenden konkrete berufliche Perspektiven innerhalb oder 
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außerhalb des Schuldienstes eröffnet. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

(2) Die Module 1, 2 und das Orientierungspraktikum werden von der Fakultät 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie verantwortet, das Modul 3 wird 
zusätzlich von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften verantwortet und das 
Berufsfeldpraktikum wird von der Fakultät des jeweils zuständigen Faches verantwortet. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind unbeachtlich der Praxisphasen die folgenden 
Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modulprüfung/ 

Teilleistung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 
LP 

Kernmodul I Modulprüfung benotet keine 6 LP 

Kernmodul II Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen  8 LP 

Diagnose und 
Förderung 

Modulprüfung benotet keine 6 LP 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Kernmodule I und II und nach erfolgreicher Ableistung des 
Orientierungspraktikums (Erwerb von insgesamt 19 Leistungspunkten) angemeldet werden. 
Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 
bis 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten  mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektorates vom 22. August 2014, des Fakultätsrates 
der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie vom 10. September 2014 sowie 
des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften 
als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Masters of Education für das Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Es orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Hierzu werden 
Theorien und Konzepte von Erziehung, Bildung und Unterricht berücksichtigt.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie über ein strukturelles und begriffliches 
Ordnungssystem sowie theoretische Ansätze und Kenntnisse allgemein- und 
schulpädagogischer Konzepte verfügen, die Grundlage für eine vertiefte theoretische und 
praktische Reflexion sind und Voraussetzungen für weitere fachdidaktische und 
pädagogische Vermittlungen bereitstellen. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studiendauer, Studienumfang und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium der Bildungswissenschaften umfasst 20 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen und Praxiselementen:  

1. Kernmodul Erziehungswissenschaft I (6 LP)  

Das Modul führt in grundlegende theoretische und historische Perspektiven sowie basale 
Wissensbestände von Schulpädagogik und Allgemeiner Didaktik ein. Ziel ist die Befähigung 
zur kritischen Auseinandersetzung mit schulpädagogischen und schultheoretischen 
Gegenstandsbereichen sowie zur Reflexion von Lehr-, Lern- und Unterrichtsprozessen mit 
der Auswahl und dem Einsatz unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und Aufgabenformen. 

2. Kernmodul Erziehungswissenschaft II (6 LP) 

Das Modul führt in die zentralen Gegenstandsbereiche der Erziehungswissenschaft und ihre 
basalen Wissensbestände sowie ihr grundlegendes Theorieverständnis ein. Ziel ist die 
Befähigung zur Reflexion von Erziehungs- und Bildungsprozessen innerhalb und außerhalb 
von Schule als Basis für die Anbahnung grundlegender professioneller Kompetenz für 
Unterricht und Erziehung.  

3. Orientierungspraktikum (3 LP aus den Bildungswissenschaften + 2 LP aus der zweiten 
sonderpädagogischen Fachrichtung) 

Das Orientierungspraktikum umfasst ein begleitetes schulisches Praktikum, in dem ein 
erster Praxisbezug hergestellt wird. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen - regelt die Praktikumsordnung. 

4. Berufsfeldpraktikum (5 LP) 

Das Berufsfeldpraktikum umfasst ein begleitetes schulisches oder außerschulisches 
Praktikum, das den Studierenden konkrete berufliche Perspektiven innerhalb oder 
außerhalb des Schuldienstes eröffnet. Das Nähere – insbesondere zu den zu erbringenden 
Leistungsnachweisen – regelt die Praktikumsordnung. 

Die Module 1 und 2 werden von der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie verantwortet, das Orientierungspraktikum und das Berufsfeldpraktikum werden 
zusätzlich von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften verantwortet. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind unbeachtlich der Praxisphasen die folgenden 
Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modulprüfung/ 

Teilleistung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangsvoraussetzungen 
für die Modulprüfung 

 

LP 

Kernmodul I Modulprüfung benotet keine 6 LP 

Kernmodul II Modulprüfung benotet 1 Studienleistung 6 LP 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Kernmoduls I, des Kernmoduls II und nach erfolgreicher Ableistung des 
Orientierungspraktikums (insgesamt 17 Leistungspunkte) angemeldet werden. Durch die 
Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 40 
Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektorates vom 22. August 2014, des Fakultätsrates 
der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie vom 10. September 2014 sowie 
des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

17/2014          Seite 16 

 

Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften  

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften im 
Masterstudiengang für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums der 
Bildungswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Grundschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen vor. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Grundschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Schule und Unterricht. Dabei werden vertiefende Kenntnisse 
über Theorien von Erziehung, Bildung und Sozialisation ebenso vermittelt wie didaktische 
Theoriebildung und Aspekte der Schulentwicklung sowie Theorien und Konzepte zum 
Umgang mit Verschiedenheit in heterogenen Lerngruppen.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie 

 erziehungswissenschaftliche und schulpädagogische Diskurse und Theorien 
nachvollziehen und im Hinblick auf ihre aktuelle Relevanz für Bildung, Erziehung, 
Sozialisation, Schule und Unterricht analysieren können; 
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 pädagogische Probleme mit Blick auf theoretische Lösungen und aktuelle 
Forschungsergebnisse erfassen können; 

 Theorien und Forschungsergebnisse zur Entstehung von Heterogenität in Lerngruppen 
auf die schulische Praxis übertragen und in entsprechende Handlungsmöglichkeiten 
umsetzen können; 

 die vermittelten wissenschaftlichen Inhalte auf Situationen und Prozesse schulischer 
Praxis beziehen, auf dieser Basis Unterrichtsprojekte in der schulischen Praxisphase 
entwickeln und eine eigene Lehrerprofessionalität einschätzen können. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

(2) Im Masterstudium können nur die Fächer fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss 
in einem vorhergehenden Studium gemäß Absatz 1 erworben wurde. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium der Bildungswissenschaften umfasst 21 Leistungspunkte (LP). Hinzu 
kommen im Theorie-Praxis-Modul 4 Leistungspunkte aus dem Praxissemester für die 
wissenschaftliche Begleitung durch die Universität. 

(2) Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

1. Modul G Pflicht-/Profilmodul (7 LP)  

Das Modul vertieft Theorien und Konzepte zum Umgang mit heterogenen (Lern-) Gruppen. 
Ziel ist die Befähigung zur Wahrnehmung sozialer und kultureller Lebensbedingungen und 
Unterschiede sowie die Vermittlung pädagogischer Konzepte für eine individuell 
unterstützende Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

2. Modul G Wahlpflichtmodul (11 LP) 

Das Modul dient der Vertiefung ausgewählter Inhalte der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft und der Schulpädagogik unter systematischer, theoretischer, 
vergleichender und historischer Perspektive. Ziel ist die Befähigung zu einer erweiterten 
intensiven Auseinandersetzung mit pädagogischen Konzepten, Theorien und 
forschungsbasierten praktischen wie wissenschaftlichen Innovationen.  
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3. Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 

Das Modul dient der Analyse und Reflexion grundlegender Aufgaben des Handlungsfelds 
Schule vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Theorieansätze und begleitet im 
Rahmen eines forschenden Lernprozesses die schulische Praxisphase, in der die 
Studierenden ein Studien- oder Unterrichtsprojekt durchführen. Es befähigt dazu, die 
Bedeutung erziehungswissenschaftlicher und schulpädagogischer Theorien und Methoden 
für pädagogische und didaktische Entscheidungen einzuschätzen und für praktische 
Handlungsfelder nutzbar zu machen. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modul-
prüfung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 
LP 

Pflicht-/ Profilmodul 
Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7 LP 

Wahlpflichtmodul  
Modul-
prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 11 LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7* LP 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Wird die Masterarbeit im Pflicht- / Profilmodul geschrieben, muss 
darüber hinaus das Profilmodul erfolgreich bestanden sein (Erwerb von insgesamt 14 
Leistungspunkten). Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte 70 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlicht und treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

 

§ 1 Geltungsbereich der fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften im 
Masterstudiengang für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Schule und Unterricht. Im Zentrum stehen 
vertiefende Kenntnisse über Theorien von Erziehung, Bildung und Sozialisation, didaktische 
Theoriebildungen, Aspekte der Schulentwicklung sowie Grundlagen zur Vermittlung 
ökonomischer Bildung und zur Begleitung von Berufsfindungsprozessen.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie 

 erziehungswissenschaftliche und schulpädagogische Diskurse und Theorien 
nachvollziehen und im Hinblick auf ihre aktuelle Relevanz für Bildung, Erziehung, 
Sozialisation, Schule und Unterricht analysieren können; 
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 pädagogische Probleme mit Blick auf theoretische Lösungen und aktuelle Forschungs-
ergebnisse erfassen können; 

 Übergänge in weiterführende berufliche und allgemeine Bildungsinstitutionen und das 
Berufsleben kritisch einordnen und Berufsfindungsprozesse und –orientierung als 
kooperative Aufgabe unterschiedlicher Akteure diskutieren und mitgestalten können; 

 die vermittelten wissenschaftlichen Inhalte auf Situationen und Prozesse schulischer 
Praxis beziehen, auf dieser Basis Unterrichtsprojekte in der schulischen Praxisphase 
entwickeln und die eigene Lehrerprofessionalität einschätzen können. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

(2) Im Masterstudium können nur die Fächer fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss 
in einem vorhergehenden Studium gemäß Absatz 1 erworben wurde. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium der Bildungswissenschaften umfasst 21 Leistungspunkte (LP). Hinzu 
kommen im Theorie-Praxis-Modul 4 Leistungspunkte aus dem Praxissemester für die 
wissenschaftliche Begleitung durch die Universität. Das Masterstudium besteht aus den 
folgenden Modulen: 

1. Modul HRGe Pflicht- / Profilmodul (7 LP) 

Das Modul vermittelt den Studierenden ein vertieftes Verständnis der 
Anschlussmöglichkeiten an die Sekundarstufe I. Ziel ist, dass sich die Studierenden 
ausgehend von Berufswahltheorien und empirischen Befunden zur Berufsfindung junger 
Menschen mit Konzepten beruflicher Orientierung auseinandersetzen und dieses 
kooperative Handlungsfeld erkunden und reflektieren. 

2. Modul HRGe Wahlpflichtmodul (11 LP) 

Das Modul dient der Vertiefung ausgewählter Inhalte der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft und der Schulpädagogik unter systematischer, theoretischer, 
vergleichender und historischer Perspektive. Ziel ist die Befähigung zu einer erweiterten 
intensiven Auseinandersetzung mit pädagogischen Konzepten, Theorien und 
forschungsbasierten praktischen wie wissenschaftlichen Innovationen. 
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3. Theorie-Praxis-Modul (7 LP) 

Das Modul dient der Analyse und Reflexion grundlegender Aufgaben des Handlungsfelds 
Schule vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Theorieansätze und begleitet im 
Rahmen eines forschenden Lernprozesses die schulische Praxisphase, in der die 
Studierenden ein Studien- oder Unterrichtsprojekt durchführen. Es befähigt dazu, die 
Bedeutung erziehungswissenschaftlicher und schulpädagogischer Theorien und Methoden 
für pädagogische und didaktische Entscheidungen einzuschätzen und für praktische 
Handlungsfelder nutzbar zu machen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modul-
prüfung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 
LP 

Pflicht-/ Profilmodul 
Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7 LP 

Wahlpflichtmodul  
Modul-
prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 11 LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7* LP 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Wird die Masterarbeit im Pflicht- / Profilmodul geschrieben, muss 
darüber hinaus das Profilmodul erfolgreich bestanden sein (Erwerb von insgesamt 14 
Leistungspunkten). Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Ihr 
Umfang sollte 70 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlicht und treten am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 15. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften im 
Masterstudiengang für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein 
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Dabei werden unter 
systematischer, theoretischer, vergleichender und historischer Perspektive 
wissenschaftstheoretische und forschungsmethodische Grundlagen (einschließlich der 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens) sowie ausgewählte Gegenstandsbereiche der 
Allgemeinen Erziehungswissenschaft und der Schulpädagogik vermittelt.  
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(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie 

 erziehungswissenschaftliche und schulpädagogische Diskurse und Theorien 
nachvollziehen und im Hinblick auf ihre aktuelle Relevanz für Bildung, Erziehung, 
Sozialisation, Schule und Unterricht analysieren können; 

 pädagogische Probleme mit Blick auf theoretische Lösungen und aktuelle Forschungs-
ergebnisse erfassen können; 

 gegenstandsadäquate Methoden wissenschaftlichen Arbeitens kennen und anwenden 
können; 

 die vermittelten wissenschaftlichen Inhalte auf Situationen und Prozesse schulischer 
Praxis beziehen, auf dieser Basis Unterrichtsprojekte in der schulischen Praxisphase 
entwickeln und eine eigene Lehrerprofessionalität einschätzen können. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

(2) Im Masterstudium können nur die Fächer fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss 
in einem vorhergehenden Studium gemäß Absatz 1 erworben wurde. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium der Bildungswissenschaften umfasst 11 Leistungspunkte (LP). Hinzu 
kommen im Theorie-Praxis-Modul 4 Leistungspunkte aus dem Praxissemester für die 
wissenschaftliche Begleitung durch die Universität. 

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

1. Modul GyGe Pflichtmodul (8 LP) 

Das Modul dient der Einführung wissenschaftstheoretischer und forschungsmethodischer 
Grundlagen der Allgemeinen Erziehungswissenschaft und der Schulpädagogik. Ziel ist die 
Befähigung zu einer erweiterten intensiven Auseinandersetzung mit pädagogischen 
Konzepten, Theorien und forschungsbasierten praktischen wie wissenschaftlichen 
Innovationen mit einem besonderen Fokus auf die Einschätzung und Anwendung der 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und ihre Übertragung auf die 
Gymnasialpädagogik. 
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2. Theorie-Praxis-Modul (7 LP) 

Das Modul dient der Analyse und Reflexion grundlegender Aufgaben des Handlungsfelds 
Schule vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Theorieansätze und begleitet im 
Rahmen eines forschenden Lernprozesses die schulische Praxisphase, in der die 
Studierenden ein Studien- oder Unterrichtsprojekt durchführen. Es befähigt dazu, die 
Bedeutung erziehungswissenschaftlicher und schulpädagogischer Theorien und Methoden 
für pädagogische und didaktische Entscheidungen einzuschätzen und für praktische 
Handlungsfelder nutzbar zu machen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modul-
prüfung 

benotet/ 
unbenotet 

Zugangs-
voraussetzungen für 

die Modulprüfung 
LP 

Pflichtmodul  
Modul-
prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 8 LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7 LP 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte 70 bis 80 Seiten betragen.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlicht und treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften im 
Masterstudiengang für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums der 
Bildungswissenschaften. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt an Berufskollegs. Es orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Die Studierenden erhalten 
Gelegenheit, Kompetenzen aufzubauen, die der besonderen Doppelrolle 
berufspädagogischen Lehrerhandelns Rechnung tragen. Einerseits geht es um didaktisch-
curriculare Entscheidungs- und Vermittlungskompetenzen, andererseits um Begleitungs- 
und Orientierungskompetenzen für die Adressaten der betrieblich-beruflichen Bildung und 
deren Kompetenzaufbau. Dabei werden wissenschaftstheoretische und 
forschungsmethodische Grundlagen ebenso wie wesentliche Gegenstandsbereiche und 
Handlungsfelder der Berufspädagogik vermittelt.  
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(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie 

 berufspädagogische Diskurse und Theorien nachvollziehen und im Hinblick auf ihre 
aktuelle Relevanz für Bildung, Erziehung, Sozialisation, Schule und Unterricht 
analysieren können; 

 zur Entwicklung des Berufsbildungssystems und zu aktuellen Fragen und Problemen des 
beruflichen Bildungswesens im nationalen und internationalen Kontext begründet 
Stellung beziehen können, 

 (berufs-) pädagogische Probleme mit Blick auf theoretische Lösungen und aktuelle 
Forschungsergebnisse erfassen können; 

 die vermittelten wissenschaftlichen Inhalte auf Situationen und Prozesse schulischer 
Praxis beziehen, auf dieser Basis Studien- und Unterrichtsprojekte in der schulischen 
Praxisphase entwickeln und eine eigene Lehrerprofessionalität einschätzen können. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

(2) Im Masterstudium können nur die Fächer fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss 
in einem vorhergehenden Studium gemäß Absatz 1 erworben wurde. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium der Bildungswissenschaften umfasst 11 Leistungspunkte (LP). Hinzu 
kommen im Theorie-Praxis-Modul 4 Leistungspunkte aus dem Praxissemester für die 
wissenschaftliche Begleitung durch die Universität. Das Masterstudium besteht aus den 
folgenden Modulen: 

1. Modul Berufspädagogik (Pflichtmodul im Lehramt an Berufskollegs) (8 LP) 

Das Modul gibt Gelegenheit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit 
berufspädagogischen Konzepten, Theorien und forschungsbasierten praktischen wie 
wissenschaftlichen Innovationen. Das Modul strebt entlang des Basiscurriculums der 
Berufspädagogik eine (begleitete) selbstorganisierte und berufliche Identitätsbildung an, die 
auf den Umgang mit beruflichen Komplexitäten und individuellen Lernprozessen vorbereitet. 
So sollen, angebunden an wissenschaftstheoretische und paradigmatisch-pädagogische 
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Grundlagen, die aktuellen und historischen institutionellen Bedingungen und Strukturen 
beruflichen Lernens erfasst werden können. 

2. Theorie-Praxis-Modul Erziehungswissenschaft (LA BK) (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 
LP aus dem Praxissemester) 

Das Modul dient der Analyse und Reflexion grundlegender Aufgaben des Handlungsfelds 
Berufskolleg vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Theorieansätze und begleitet 
im Rahmen eines forschenden Lernprozesses die schulische Praxisphase, in der die 
Studierenden ein erziehungswissenschaftliches Studien- oder Unterrichtsprojekt 
durchführen. Es befähigt dazu, die Bedeutung erziehungswissenschaftlicher bzw. berufs- 
und schulpädagogischer Theorien und Methoden für pädagogische und didaktische 
Entscheidungen einzuschätzen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
Modul-
prüfung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzungen für die 

Modulprüfung 
LP 

Modul 
Berufspädagogik 

Modul-
prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 8 LP 

Theorie-Praxis-Modul 
(BK) 

Modul-
prüfung 

benotet 1 Studienleistung 7* LP 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte 70 bis 80 Seiten betragen.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlicht und treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Studium der 

Bildungswissenschaften  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 
ff.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Studium der Bildungswissenschaften im 
Masterstudiengang für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums der Bildungswissenschaften.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Es orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung. Dabei werden 
vertiefende Kenntnisse über Theorien von Erziehung, Bildung und Sozialisation vermittelt.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaften haben die 
Kandidaten und Kandidatinnen bewiesen, dass sie 

 erziehungswissenschaftliche Diskurse und Theorien nachvollziehen und im Hinblick auf 
ihre aktuelle Relevanz für Bildung, Erziehung, Sozialisation, Schule und Unterricht 
analysieren können; 
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 pädagogische Probleme mit Blick auf theoretische Lösungen und aktuelle 
Forschungsergebnisse erfassen können; 

 die vermittelten wissenschaftlichen Inhalte auf Situationen und Prozesse schulischer 
Praxis beziehen, auf dieser Basis Unterrichtsprojekte in der schulischen Praxisphase 
entwickeln und eine eigene Lehrerprofessionalität einschätzen können. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

(2) Im Masterstudium können nur die Fächer fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss 
in einem vorhergehenden Studium gem. Abs. 1 erworben wurde. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(Entfällt) 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium der Bildungswissenschaften umfasst 6 Leistungspunkte (LP). Hinzu 
kommen im Theorie-Praxis-Modul 4 Leistungspunkte aus dem Praxissemester für die 
wissenschaftliche Begleitung durch die Universität. 

(2) Das Masterstudium besteht aus dem Modul: 

Theorie-Praxis-Modul (6 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 

Das Modul dient der Analyse und Reflexion grundlegender Aufgaben des Handlungsfelds 
Schule vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Theorieansätze und einer vertieften 
Beschäftigung mit Theorien von Erziehung, Bildung und Sozialisation. Es begleitet im 
Rahmen eines forschenden Lernprozesses die schulische Praxisphase, in der die 
Studierenden ein Studien- oder Unterrichtsprojekt durchführen. Das Modul befähigt dazu, 
die Bedeutung erziehungswissenschaftlicher und schulpädagogischer Theorien und 
Methoden für pädagogische und didaktische Entscheidungen einzuschätzen und für 
praktische Handlungsfelder nutzbar zu machen.  

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
die Prüfung und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

17/2014          Seite 34 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Bereich Bildungswissenschaften ist die folgende Prüfung abzulegen: 

Name 
Modul-
prüfung 

benotet/ 

unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzungen für die 

Modulprüfung 
LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modul-
prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 10* LP 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit sechs Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Bereich Bildungswissenschaften nach erfolgreichem 
Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 10 Leistungspunkten) 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte 70 bis 80 Seiten betragen.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlicht und treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst  

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 1 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 
§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Grundschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge 
dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen 
qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster 
berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Studierenden entwickeln und erarbeiten die wesentlichen Grundlagen des 
künstlerischen Arbeitens, des reflektierten Umgangs mit den Inhalten der 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft und der Kunstdidaktik. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über schulformspezifische 
Kompetenzen zur Vertrautheit mit der Systematik und den Grundlagen des Faches, zur 
Befähigung zum künstlerischen Denken und Handeln, zu Kenntnissen in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, zu Kenntnissen im kritischen Umgang mit 
wesentlichen Forschungsmethoden des Faches und zu grundlegenden Fragen der 
Vermittlung von Kunst (künstlerisches Arbeiten und Kunstgeschichte) verfügen. Diese 
Kompetenzen sind die Grundlage für eine vertiefte theoretische und praktische 
Reflexion und stellen Voraussetzungen für weitere künstlerische, fachwissenschaftliche 
und fachdidaktische Studien bereit. Die Studierenden erfassen und reflektieren die 
wissenschaftlichen Grundlagen der Kunst- und Kulturvermittlung; sie verfügen mit dem 
Abschluss des Studiums über grundlegende Kenntnisse kunstdidaktischer 
Theoriebildung und Handlungsmodelle.  
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Kunst für ein Lehramt an 
Grundschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangsbezogenen Eignung durch 
die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die 
Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung im Studiengang Kunst der 
Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(1) Das Unterrichtsfach Kunst ist mit dem Lernbereich I Sprachliche Grundbildung und mit 
dem Lernbereich II Mathematische Grundbildung zu kombinieren. 

(2) Einer der Lernbereiche oder das Unterrichtsfach Kunst ist zusätzlich als vertieftes 
Studium zu wählen. 

 

§ 6 Studienumfang, Studienstruktur und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 38 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

KD1: Einführung in die Kunstdidaktik (5 LP) (Pflichtmodul) 

Aufgaben und Gegenstandsbereiche der Kunstdidaktik als Wissenschaft, wichtige 
Merkmale der historischen Entwicklung der Kunstdidaktik, Merkmale des aktuellen 
Diskurses, ästhetisches Verhalten als Bedingungsfeld der Kunst- und Kulturvermittlung, 
Untersuchungsmodelle und Methoden zu seiner Erfassung, Ausprägungen des 
ästhetischen Verhaltens in der kulturellen Produktion. 

KD3: Kunstdidaktisches Handeln (6 LP) (Pflichtmodul) 

Grundproblematiken in der Kunst- und Kulturvermittlung erfassen und reflektieren. 
Konzepte der Kunst- und Kulturvermittlung bewerten können. Mediendidaktische 
Konzepte im Rahmen der Kunst- und Kulturvermittlung verorten. Das Verhältnis von Lern- 
und Lehrprozessen und individueller Förderung problematisieren. 

KG2: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (4 LP) (Pflichtmodul) 

Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Fähigkeit, diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden 
angemessen anzuwenden, darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von Darstellungs-, 
Reflexions-, Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftliche Gestaltungskompetenzen, 
Fähigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 

KG9: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung. An exemplarischen 
Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis der 
Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  
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KA2: Experiment & Erfahrung 1 (5 LP) (Pflichtmodul)  

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Basiskenntnisse und -fertigkeiten in 
einem der insgesamt fünf künstlerischen Bereiche. 

KA7: Experiment & Erfahrung 2 (6 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA2. Durch Konzentration auf zwei 
Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichung visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA9: Künstlerische Konzepte 1 & 2 (7 LP) (Pflichtmodul) 

Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichung visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. 

(2) Das Bachelorstudium im vertieften Studium des Unterrichtsfaches Kunst umfasst 47 
Leistungspunkte (LP).  

Das vertiefte Bachelorstudium umfasst zusätzlich zu den unter Absatz 1 genannten 
Modulen folgendes Vertiefungsmodul: 

KA10: Künstlerische Konzepte 1 (9 LP) (Pflichtmodul) 

Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichung visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Kunst sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
des 
Moduls 

Modulabschluss 

 

Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungs-
voraus-
setzung 
Modul-
prüfung 

LP 

KD1 Modulprüfung Gespräch über das Diary 
als Veranstaltungs-
tagebuch zu 1 und 2 

unbenotet 
(bestanden/
nicht 
bestanden) 

 5 

KD3  Modulprüfung Klausur benotet    KD1   6 

KG2    Modulprüfung mdl. Prüfung benotet          4 
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(2) Im vertieften Studium des Unterrichtsfaches Kunst ist zusätzlich die folgende Prüfung 
abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschluss Prüfungsform benotet/ 

unbenotet 

Zulassungs-
voraus-
setzung 
Modul-
prüfung 

LP 

KA10    Modulprüfung Präsentation / 

Ausstellung / 

Disputation    

benotet       9 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Kunst nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Module des ersten und zweiten Studienjahres (KA2, KA7, KG2, KD1, KD3) 
angemeldet werden. Sie kann in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder in der 
Kunstdidaktik als wissenschaftliche Thesis oder im künstlerischen Arbeiten als 
künstlerische Thesis geschrieben / erarbeitet werden.  

(2) Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Die künstlerische 
Thesis (6 LP) wird von einer schriftlichen Erörterung (2 LP) im Umfang von ca. 20 Seiten 
begleitet. Der Umfang der Bachelorarbeit bei einer wissenschaftlichen Thesis sollte 30 bis 
40 Seiten betragen.  

(3) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

 

KG9 Modulprüfung Nachweis der erfolg-
reichen Teilnahme 
(Portfolio) 

unbenotet KG2 5 

KA2 Modulprüfung Nachweis der erfolg-
reichen Teilnahme 
(Testat) 

unbenotet  5 

KA7 Modulprüfung Nachweis der erfolg-
reichen Teilnahme 
(Testat) 

unbenotet  6 

KA9     Modulprüfung Präsentation / 

Ausstellung / Disputation 

benotet       7 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst 

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 1 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Studierenden entwickeln und erarbeiten die wesentlichen Grundlagen des 
künstlerischen Arbeitens, des reflektierten Umgangs mit den Inhalten und Methoden der 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft und der Kunstdidaktik. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über schulformspezifische 
Kompetenzen zur Vertrautheit mit der Systematik und den Grundlagen des Faches, zur 
Befähigung zum künstlerischen Denken und Handeln, zu Kenntnissen in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, zu Kenntnissen im kritischen Umgang mit 
wesentlichen Forschungsmethoden des Faches und zu grundlegenden Fragen der 
Vermittlung von Kunst verfügen. Diese Kompetenzen sind die Grundlage für eine vertiefte 
theoretische und praktische Reflexion und stellen Voraussetzungen für weitere 
künstlerische, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien bereit. Die 
Studierenden erfassen und reflektieren die wissenschaftlichen Grundlagen der Kunst- 
und Kulturvermittlung; sie verfügen mit dem Abschluss des Studiums über grundlegende 
Kenntnisse kunstdidaktischer Theoriebildung und Handlungsmodelle. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Kunst für ein Lehramt an Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangsbezogenen 
Eignung durch die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres 
regelt die Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung im Studiengang Kunst 
der Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Kunst kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische 
Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sozialwissenschaften. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 53 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

KD1: Einführung in die Kunstdidaktik (5 LP) (Pflichtmodul) 

Aufgaben und Gegenstandsbereiche der Kunstdidaktik als Wissenschaft, wichtige 
Merkmale der historischen Entwicklung der Kunstdidaktik, Merkmale des aktuellen 
Diskurses, ästhetisches Verhalten als Bedingungsfeld der Kunst- und Kulturvermittlung, 
Untersuchungsmodelle und Methoden zu seiner Erfassung, Ausprägungen des 
ästhetischen Verhaltens in der kulturellen Produktion.  

KD2: Kunstdidaktisches Handeln (7 LP) (Pflichtmodul) 

Konzepte der Kunst– und Kulturvermittlung, Konzepte der Mediendidaktik, Konzepte 
intermedialer Kunstdidaktik, Verhältnis Mediendidaktik / Kunstdidaktik, Didaktik der 
Medienpraxis in der formalen und non-formalen Bildung, mediales Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen, fachdidaktische Diagnostik, Konzepte individueller Förderung. 

KG1: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Fähigkeit, diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden 
angemessen anzuwenden, darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von Darstellungs-, 
Reflexions-, Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftlichen Gestaltungskompetenzen, 
Fähigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 

KG5: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 1 (4 LP) (Pflichtmodul) 

Die fachwissenschaftlichen Grundlagen von Kunstgeschichte und Bildwissenschaft in 
einer ersten Vertiefung, Einblick in die Vielfältigkeit des Faches und in seine 
gesellschaftliche Kontextualisierung, verschiedene Methoden und ihre jeweilige 
Reichweite, Denkmälerkenntnis und die Kenntnis einschlägiger Fachliteratur, fachliche 
Grundlagen für das Berufsfeld.  
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KG8: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (4 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung. An exemplarischen 
Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis der 
Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  

KA4: Experiment & Erfahrung 1 (10 LP) (Pflichtmodul) 

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Orientierungsnahme mit dem Ziel 
zunehmender künstlerischer Eigenständigkeit. 

KA7: Experiment & Erfahrung 2 (6 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA4. Durch Konzentration auf zwei 
Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA11: Künstlerische Konzepte 1 (6 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus „Experiment & Erfahrung 1 und 2“ mit dem 
Ziel der Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexion und Versprachlichen 
visueller und bildnerischer Sachverhalte. Historische und zeitgenössische Kunst. 
Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

KA14: Künstlerische Konzepte 2 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf einen, maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichung visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Kunst sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschlu
ss 

Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

KD1 Modulprüfung Gespräch über 
das Diary als 
Veranstaltungs-
tagebuch zu 1 
und 2 

unbenotet 
(bestanden / 
nicht 
bestanden) 

 5 

KD2 Modulprüfung Klausur      benotet    Modul KD1    7 

KG1      Modulprüfung mdl. Prüfung   benotet           6 
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(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Kunst nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Module des ersten und zweiten Studienjahres (KA4, KA7, KG1, KG5, KD1, 
KD2) angemeldet werden. Sie kann in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder in der 
Kunstdidaktik als wissenschaftliche Thesis oder im künstlerischen Arbeiten als 
künstlerische Thesis geschrieben / erarbeitet werden.  

(2) Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Die künstlerische 
Thesis (6 LP) wird von einer schriftlichen Erörterung (2 LP) im Umfang von ca. 20 Seiten 
begleitet. Der Umfang der Bachelorarbeit bei einer wissenschaftlichen Thesis sollte 30 bis 
40 Seiten betragen.  

(3) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

KG5     Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Portfolio)     

unbenotet   Modul KG1    4   

KG8 Modulprüfung mdl. Prüfung benotet Modul KG5 4 

KA4 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Testat) 

unbenotet  10 

KA7 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Testat) 

unbenotet  6 

KA11 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Testat) 

unbenotet  6 

KA14    Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation 

benotet           5 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

17/2014          Seite 44 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst (1-Fach) 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 1 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) als 
Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach). 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird 
ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Studierenden entwickeln und erarbeiten die wesentlichen Grundlagen des 
künstlerischen Arbeitens, des reflektierten Umgangs mit den Inhalten und Methoden 
der Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, der Kunstdidaktik und der 
kulturanthropologischen Vermittlung, darüber hinaus der Kulturanthropologie des 
Textilen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über grundlegende und 
weiterführende schulformspezifische Kompetenzen zur Vertrautheit mit der Systematik 
und den Grundlagen des Faches, zur Befähigung zum künstlerischen Denken und 
Handeln, zu grundlegenden und erweiterten Kenntnissen in Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft und in der Kulturanthropologie des Textilen (in der 
Fächerkombination Kunst / Kulturanthropologie des Textilen), zu Kenntnissen im 
kritischen Umgang mit wesentlichen Forschungsmethoden des Faches und zu 
weiterführenden Fragen der Vermittlung von Kunst und der Kulturanthropologie des 
Textilen verfügen. Diese Kompetenzen sind die Grundlage für eine vertiefte 
theoretische und praktische Reflexion und stellen Voraussetzungen für weitere 
künstlerische, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien bereit. Die 
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Studierenden erfassen und reflektieren die wissenschaftlichen Grundlagen der Kunst- 
und Kulturvermittlung; sie verfügen mit dem Abschluss des Studiums über 
grundlegende Kenntnisse kunstdidaktischer Theoriebildung und Handlungsmodelle. 
Darüber hinaus erfassen sie wesentliche Vermittlungsmodelle in interdisziplinären 
Kontexten der Kunst- und Kulturvermittlung. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder 
einer sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Kunst für ein Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen 
studiengangsbezogenen Eignung durch die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die Ordnung über die Feststellung der 
besonderen Eignung im Studiengang Kunst der Technischen Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) kann wahlweise in den Fächerkombinationen Kunst / 
Kunst oder Kunst / Kulturanthropologie des Textilen studiert werden. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) umfasst 136 Leistungspunkte 
(LP).  

Das Bachelorstudium besteht in der Fächerkombination Kunst / Kunst aus den 
folgenden Modulen (68 LP + 68 LP):  

KD1: Einführung in die Kunstdidaktik (5 LP) (Pflichtmodul) 

Aufgaben und Gegenstandsbereiche der Kunstdidaktik als Wissenschaft, wichtige 
Merkmale der historischen Entwicklung der Kunstdidaktik, Merkmale des aktuellen 
Diskurses, ästhetisches Verhalten als Bedingungsfeld der Kunst- und 
Kulturvermittlung, Untersuchungsmodelle und Methoden zu seiner Erfassung, 
Ausprägungen des ästhetischen Verhaltens in der kulturellen Produktion. 

KD2: Kunstdidaktisches Handeln (7 LP) (Pflichtmodul) 

Konzepte der Kunst- und Kulturvermittlung, Konzepte der Mediendidaktik, Konzepte 
intermedialer Kunstdidaktik, Verhältnis Mediendidaktik / Kunstdidaktik, Didaktik der 
Medienpraxis in der formalen und non-formalen Bildung, mediales Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen, fachdidaktische Diagnostik, Konzepte individueller 
Förderung. 

KD6: Kulturanthropologische Vermittlungskonzepte (5 LP) (Pflichtmodul) 

Grundlegende Kenntnisse über kulturanthropologische Theorien und Methoden der 
Vermittlung, grundlegende Kompetenzen im Planen, Durchführen und Evaluieren von 
schulischen und außerschulischen Vermittlungseinheiten. 
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KD7: Raumkulturelle Bildung (5 LP) (Pflichtmodul) 

Kenntnisse von kulturellen Skripten zur künstlerischen Kartografie von Raum und 
gebauter Umwelt, Raumkonstruktionen von Kindern und Jugendlichen als Methode des 
forschenden Studierens erfassen und in mediale Skripte  umsetzen, Raum und 
Stadtbaukultur als Bildungsskript verstehen und für Vermittlungskonzepte gestalten, 
Vermittlungsmethoden des Mappings in Bildungssituationen kennenlernen, anwenden 
und entwickeln. 

KG1: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Fähigkeit, diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden 
angemessen anzuwenden, darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von 
Darstellungs-, Reflexions-, Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftliche 
Gestaltungskompetenzen, Fähigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 

KG1E: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Vertiefende Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, Übungen zur weiteren Entwicklung der Fähigkeit, 
diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden angemessen anzuwenden, 
darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von Darstellungs-, Reflexions-, 
Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftliche Gestaltungskompetenzen, Fähigkeit, 
wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 

KG4: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 1 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Die fachwissenschaftlichen Grundlagen von Kunstgeschichte und Bildwissenschaft in 
einer ersten Vertiefung, Einblick in die Vielfältigkeit des Faches und in seine 
gesellschaftliche Kontextualisierung, verschiedene Methoden und ihre jeweilige 
Reichweite, Denkmälerkenntnis und die Kenntnis einschlägiger Fachliteratur, fachliche 
Grundlagen für das Berufsfeld.  

KG4E: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 1 (5 LP) (Pflichtmodul) 

In dem Modul werden die fachwissenschaftlichen Grundlagen von Kunstgeschichte und 
Bildwissenschaft in einer ersten Vertiefung erkennbar. Dabei sollen die Studierenden 
einen Einblick in die Vielfältigkeit des Faches und in seine gesellschaftliche 
Kontextualisierung erhalten. 

KG7: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung. An exemplarischen 
Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis der 
Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  

KG7E: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung von KG7. An weiteren 
exemplarischen Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis 
der Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  

KA1: Experiment & Erfahrung 1 (12 LP) (Pflichtmodul)  

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in vier von insgesamt fünf künstlerischen Bereichen. Orientierungsnahme mit dem Ziel 
zunehmender künstlerischer Eigenständigkeit. 
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KA1E: Experiment & Erfahrung 1 (12 LP) (Pflichtmodul)  

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in vier von insgesamt fünf künstlerischen Bereichen. Orientierungsnahme mit dem Ziel 
zunehmender künstlerischer Eigenständigkeit. 

KA5: Experiment & Erfahrung 2 (10 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA1. Durch Konzentration auf 
zwei Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA6: Experiment & Erfahrung 2 (12 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA1. Durch Konzentration auf 
zwei Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichung visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA8: Künstlerische Konzepte 1 (8 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus „Experiment und Erfahrung 1 und 2“ mit 
dem Ziel der Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexionsvermögen und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Konzeption, Layout und Typographie von  Ausstellungskarte, Plakat, Katalog, 
Reprofotografie. 

KA8E: Künstlerische Konzepte 1 (8 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus „Experiment und Erfahrung 1 und 2“ mit 
dem Ziel der Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexionsvermögen und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Konzeption, Layout und Typographie von Ausstellungskarte, Plakat, Katalog, 
Reprofotografie. 

KA12: Künstlerische Konzepte 2 (7 LP) (Pflichtmodul) 

Fortschreiten im Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel 
der eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf einen, maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Professionelles Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 

KA12E: Künstlerische Konzepte 2 (7 LP) (Pflichtmodul) 

Fortschreiten im Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel 
der eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf einen, maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Professionelles Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 
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(2) Das Bachelorstudium besteht in der Fächerkombination Kunst / Kulturanthropologie 
des Textilen aus den folgenden Modulen (68 LP + 68 LP): 

KD1: Einführung in die Kunstdidaktik (5 LP) (Pflichtmodul) 

Aufgaben und Gegenstandsbereiche der Kunstdidaktik als Wissenschaft, wichtige 
Merkmale der historischen Entwicklung der Kunstdidaktik, Merkmale des aktuellen 
Diskurses, ästhetisches Verhalten als Bedingungsfeld der Kunst- und 
Kulturvermittlung, Untersuchungsmodelle und Methoden zu seiner Erfassung, 
Ausprägungen des ästhetischen Verhaltens in der kulturellen Produktion.  

KD2: Kunstdidaktisches Handeln (7 LP) (Pflichtmodul) 

Konzepte der Kunst– und Kulturvermittlung, Konzepte der Mediendidaktik, Konzepte 
intermedialer Kunstdidaktik, Verhältnis Mediendidaktik / Kunstdidaktik, Didaktik der 
Medienpraxis in der formalen und non-formalen Bildung, mediales Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen, fachdidaktische Diagnostik, Konzepte individueller 
Förderung. 

KG1: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Fähigkeit, diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden 
angemessen anzuwenden, darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von 
Darstellungs-, Reflexions-, Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftliche 
Gestaltungskompetenzen, Fähigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 

KG4: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 1 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Die fachwissenschaftlichen Grundlagen von Kunstgeschichte und Bildwissenschaft in 
einer ersten Vertiefung, Einblick in die Vielfältigkeit des Faches und in seine 
gesellschaftliche Kontextualisierung, verschiedene Methoden und ihre jeweilige 
Reichweite, Denkmäler-kenntnis und die Kenntnis einschlägiger Fachliteratur, 
fachliche Grundlagen für das Berufsfeld.  

KG7: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung. An exemplarischen 
Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis der 
Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  

KA1: Experiment & Erfahrung 1 (12 LP) (Pflichtmodul)  

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in vier von insgesamt fünf künstlerischen Bereichen. Orientierungsnahme mit dem Ziel 
zunehmender künstlerischer Eigenständigkeit. 

KA5: Experiment & Erfahrung 2 (10 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA1. Durch Konzentration auf 
zwei Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA8: Künstlerische Konzepte 1 (8 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus „Experiment und Erfahrung I und II“ mit 
dem Ziel der Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
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Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexionsvermögen und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Konzeption, Layout und Typographie von  Ausstellungskarte, Plakat, Katalog, 
Reprofotografie. 

KA12: Künstlerische Konzepte 2 (7 LP) (Pflichtmodul) 

Fortschreiten im Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel 
der eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf einen, maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Professionelles Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 

KdT1: Einführung in die Kulturanthropologie des Textilen (12 LP) (Pflichtmodul) 

Grundkenntnisse zu zentralen Handlungs- und Problemfeldern, zu Grundlagentheorien 
und zu wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhängen der Kulturanthropologie des 
Textilen. 

KdT2: Grundlagen der Gestaltung und des Designs (11 LP) (Pflichtmodul) 

Künstlerische Strategien zur Gestaltung von textilen Projekten und grundsätzliches 
Wissen zu zeitgenössischer künstlerischer Produktion mit textilem Material. 

KdT3: Kulturanthropologische Vermittlungskonzepte (12 LP) (Pflichtmodul) 

Grundlegende Kenntnisse über kulturanthropologische Theorien und Methoden der 
Vermittlung, grundlegende Kompetenzen im Planen, Durchführen, Evaluieren und 
Dokumentieren von schulischen und außerschulischen Vermittlungseinheiten. 

KdT4: Theorien und Methoden vestimentärer Kulturanalyse (10 LP) (Pflichtmodul) 

Erweiterung der wissenschaftlichen Reflexions- und gestalterischen 
Problemlösungsfähigkeit durch vertiefte und verfeinerte Theoriekenntnisse. 

KdT5: Schnittstellen (12 LP) (Pflichtmodul) 

Materialität als vielschichtiges, mehrdeutiges, kulturelles Phänomen: Nachvollzug 
künstlerischer Strategien und theoretischer Positionen und Entwicklung eigener 
Lösungswege. 

KdT6: Examensmodul (11 LP) (Wahlpflichtmodul, wenn die Thesis in 
Kulturanthropologie des Textilen geschrieben wird) 

Kenntnis der relevanten Mode- und Medientheorien, Übung von analytischen und 
argumentativen Verfahren, eigenständige Übernahme einer überschaubaren 
Forschungsaufgabe, Vertrautheit mit Formen des Wissensmanagements. 

KdT7: Mode, Medien und Transfer (11 LP) (Wahlpflichtmodul, wenn die Thesis in Kunst 
geschrieben wird) 

Medien-, Wahrnehmungs- und Kommunikationskompetenz, Sensibilisierung im 
Hinblick auf genderkritische und kulturdifferente Perspektiven als auch auf 
zielgruppenspezifische Mediennutzungsfelder, Vertiefung der Methoden kritischer 
Medienanalyse und Strategien wissenschaftlicher Kommunikation für 
nichtwissenschaftliche Zielgruppen. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte 
sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

In der Fächerkombination Kunst / Kunst: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 

Teilleistung 

Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungs-
voraussetzung 
Modulprüfung 

LP 

KD1 Modulprüfung Gespräch über das 
Diary als 
Veranstaltungs-
tagebuch zu 1 und 
2 

unbenotet 
(bestanden /
nicht 
bestanden) 

 5 

KD2 Modulprüfung Klausur      benotet Modul KD1 7 

KD6 Modulprüfung Portfolio benotet  5 

KD7 Modulprüfung Studienprojekt unbenotet  5 

KG1    Modulprüfung mdl. Prüfung     benotet          6 

KG1E    Modulprüfung mdl. Prüfung     benotet           6 

KG4 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Portfolio) 

unbenotet KG1 5 

KG4E Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Portfolio) 

unbenotet KG1E 5 

KG7  Modulprüfung Hausarbeit      benotet     Modul KG4    8 

KG7E     Modulprüfung Hausarbeit      benotet     Modul KG4    8 

KA1 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  12 

KA1E Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  12 

KA5    Modulprüfung Projekt benotet       10 

KA6 Modulprüfung Projekt benotet          12 

KA8 Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  8 

KA8E Modulprüfung Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  8 
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KA12 Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation 

benotet       7 

KA12E Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation      

benotet       7 

 

In der Fächerkombination Kunst / Kulturanthropologie des Textilen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungs-
voraussetzung 
Modulprüfung 

LP 

KD1 Modulprüfung Diary benotet  5 

KD2 Modulprüfung Klausur   benotet Modul KD1 7 

KG1    Modulprüfung mdl. Prüfung      benotet          6 

KG4 Modulprüfung  Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme 
(Portfolio) 

unbenotet Modul KG1 5 

KG7  Modulprüfung Hausarbeit     benotet     Modul KG4    8 

KA1 Modulprüfung  Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  12 

KA5 Modulprüfung Projekt benotet           10 

KA8 Modulprüfung  Nachweis der 
erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  8 

KA12 Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation 

benotet       7 

KdT1     Modulprüfung   Klausur     unbenotet       12 

KdT2 Modulprüfung mündliche 
Präsentation und / 
oder schriftliche 
Prüfung 

unbenotet         11 

KdT3 Modulprüfung   Portfolio     benotet           12 

KdT4   Modulprüfung   Hausarbeit     benotet          10 

KdT5    Modulprüfung   Hausarbeit    benotet          12 

KdT6     Modulprüfung   mündliche 
Präsentation und / 
oder schriftliche 
Prüfung 

benotet    Thesis in KdT  11 

KdT7     Modulprüfung   Portfolio     benotet    Thesis in Kunst 11 
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(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Kunst in der Fächerkombination 
Kunst / Kunst nach dem erfolgreichen Abschluss der Module des ersten und zweiten 
Studienjahres (KA1, KA5, KA8, KG1, KG1E, KG4E, KD1, KD2, KD6, KD7) oder in der 
Fächerkombination Kunst / Kulturanthropologie des Textilen nach dem erfolgreichen 
Abschluss Module des ersten und zweiten Studienhalbjahres (KD1, KD2, KG1, KG4, 
KA1E, KdT1, KdT2, KdT3, KdT4) angemeldet werden. Sie kann in Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Kulturanthropologie des Textilen oder in der Kunstdidaktik als 
wissenschaftliche Thesis oder im künstlerischen Arbeiten als künstlerische Thesis 
geschrieben / erarbeitet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 
Leistungspunkte erworben. Die künstlerische Thesis (6 LP) wird von einer schriftlichen 
Erörterung (2 LP) im Umfang von ca. 20 Seiten begleitet. Der Umfang der Bachelorarbeit 
bei einer wissenschaftlichen Thesis sollte 30 bis 40 Seiten betragen.  

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

 
§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst 

(in Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach) 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 1 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst in 
Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach als Teil des Bachelorstudiengangs für ein 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen Universität Dortmund. Sie 
regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach 
Kunst. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird 
ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Studierenden entwickeln und erarbeiten die wesentlichen Grundlagen des 
künstlerischen Arbeitens, des reflektierten Umgangs mit den Inhalten der 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft und der Kunstdidaktik. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über schulformspezifische 
Kompetenzen zur Vertrautheit mit der Systematik und den Grundlagen des Faches, zur 
Befähigung zum künstlerischen Denken und Handeln, zu Kenntnissen in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft, zu Kenntnissen im kritischen Umgang mit 
wesentlichen Forschungsmethoden des Faches und zu grundlegenden Fragen der 
Vermittlung von Kunst verfügen. Diese Kompetenzen sind die Grundlage für eine 
vertiefte theoretische und praktische Reflexion und stellen Voraussetzungen für 
weitere künstlerische, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien bereit. Die 
Studierenden erfassen und reflektieren die wissenschaftlichen Grundlagen der Kunst- 
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und Kulturvermittlung; sie verfügen mit dem Abschluss des Studiums über 
grundlegende Kenntnisse kunstdidaktischer Theoriebildung und Handlungsmodelle. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder 
einer sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Kunst für ein Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen 
studiengangbezogenen Eignung durch die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung 
zu erbringen. Näheres regelt die Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung 
im Studiengang Kunst der Technischen Universität Dortmund. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Kunst kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische 
Religionslehre, Katholische Religionslehre.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium Kunst umfasst 68 Leistungspunkte (LP). Das Bachelorstudium 
besteht aus den folgenden Modulen:  
KD1: Einführung in die Kunstdidaktik (5 LP) (Pflichtmodul) 

Aufgaben und Gegenstandsbereiche der Kunstdidaktik als Wissenschaft, wichtige 
Merkmale der historischen Entwicklung der Kunstdidaktik, Merkmale des aktuellen 
Diskurses, ästhetisches Verhalten als Bedingungsfeld der Kunst- und 
Kulturvermittlung, Untersuchungsmodelle und Methoden zu seiner Erfassung, 
Ausprägungen des ästhetischen Verhaltens in der kulturellen Produktion. 

KD2: Kunstdidaktisches Handeln (7 LP) (Pflichtmodul) 

Konzepte der Kunst- und Kulturvermittlung, Konzepte der Mediendidaktik, Konzepte 
intermedialer Kunstdidaktik, Verhältnis Mediendidaktik / Kunstdidaktik, Didaktik der 
Medienpraxis in der formalen und non-formalen Bildung, mediales Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen, fachdidaktische Diagnostik, Konzepte individueller 
Förderung. 

KG1: Basismodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Vermittlung grundlegender Wissensbestände und Methoden der Kunstgeschichte / 
Bildwissenschaft, Fähigkeit, diese grundlegenden Wissensbestände und Methoden 
angemessen anzuwenden, darzustellen und zu reflektieren, Bausteine von 
Darstellungs-, Reflexions-, Anwendungs-, Analyse- und wissenschaftliche 
Gestaltungskompetenzen, Fähigkeit, wissenschaftliche Inhalte zu kommunizieren. 
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KG4: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 1 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Die fachwissenschaftlichen Grundlagen von Kunstgeschichte und Bildwissenschaft in 
einer ersten Vertiefung, Einblick in die Vielfältigkeit des Faches und in seine 
gesellschaftliche Kontextualisierung, verschiedenen Methoden und ihre jeweilige 
Reichweite, Denkmälerkenntnis und die Kenntnis einschlägiger Fachliteratur, fachliche 
Grundlagen für das Berufsfeld. 

KG7: Kunstgeschichte und Bildwissenschaft 2 (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Vertiefung. An exemplarischen 
Gegenständen soll ein in die Tiefe gehendes Wissenschaftsverständnis der 
Fachwissenschaft erworben werden. Das Entwickeln eigener wissenschaftlicher 
Fragestellungen wird erprobt.  

KA1: Experiment & Erfahrung 1 (12 LP) (Pflichtmodul)  

Durch eigenes künstlerisches Handeln grundlegende Merkmale künstlerischen 
Gestaltens kennenlernen und sich zu eigen machen. Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in vier von insgesamt fünf künstlerischen Bereichen. Orientierungsnahme mit dem Ziel 
zunehmender künstlerischer Eigenständigkeit. 

KA5: Experiment & Erfahrung 2 (10 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus Modul KA1. Durch Konzentration auf 
zwei Bereiche Fortschritte im Anstreben einer eigenständigen künstlerischen Position. 
Reflexion und Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in 
Ausstellung und Vortrag. 

KA8: Künstlerische Konzepte 1 (8 LP) (Pflichtmodul)  

Vertiefen und Erweitern der Kompetenzen aus „Experiment und Erfahrung 1 und 2“ mit 
dem Ziel der Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Reflexionsvermögen und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Erprobendes Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Konzeption, Layout und Typographie von Ausstellungskarte, Plakat, Katalog, 
Reprofotografie. 

KA12: Künstlerische Konzepte 2 (7 LP) (Pflichtmodul) 

Fortschreiten im Vertiefen und Erweitern der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel 
der eigenverantworteten Weiterentwicklung einer sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position. Konzentration auf einen, maximal zwei Bereiche. Reflexion und 
Versprachlichen visueller und bildnerischer Sachverhalte. Kenntnis historischer und 
zeitgenössischer Kunst. Professionelles Zeigen der eigenen Arbeit in Ausstellung und 
Vortrag. Diagnose und Selbstentwurf von Ausstellungskonzepten. 

(2) In der Modulbeschreibung werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
des 
Moduls 

Modulabschluss 
 
 

Prüfungsform 
 

Benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

KD1 Modulprüfung Gespräch über das Diary als 
Veranstaltungstagebuch zu 
1 und 2 

unbenotet 
(bestanden / 
nicht 
bestanden) 

 5 

KD2 Modulprüfung Klausur   benotet Modul KD1 7 

KG1   Modulprüfung mdl. Prüfung      benotet          6 

KG4 Modulprüfung Nachweis der erfolgreichen 
Teilnahme (Portfolio) 

unbenotet Modul KG1 5 

KG7  Modulprüfung Hausarbeit     benotet     Module KG1 und 
KG4 

8 

KA1 Modulprüfung 
 

Nachweis der erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  12 

KA5   Modulprüfung   Projekt     benotet           10 

KA8 Modulprüfung Nachweis der erfolgreichen 
Teilnahme (Testat) 

unbenotet  8 

KA12  Modulprüfung   Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation      

benotet           7 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Kunst nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Module des ersten und zweiten Studienjahres (KA1, KA5, KG1, KG4, KD1, 
KD2) angemeldet werden. Sie kann in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder in der 
Kunstdidaktik als wissenschaftliche Thesis oder im künstlerischen Arbeiten als 
künstlerische Thesis geschrieben bzw. erarbeitet werden.  

(2) Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Die 
künstlerische Thesis (6 LP) wird von einer schriftlichen Erörterung (2 LP) im Umfang von 
ca. 20 Seiten begleitet. Der Umfang der Bachelorarbeit bei einer wissenschaftlichen 
Thesis sollte 30 bis 40 Seiten betragen.  

(3) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 Bachelorprüfungsordnung. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten am 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie werden in 
den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt an Grundschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien 
sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Grundschulen vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen und 
sie verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und 
Beurteilung von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von 
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bildungspolitischen Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder 
von Kunstunterricht, Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und 
Handlungschoreografien, Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung 
von Beratungskompetenzen in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, 
kunstdidaktische Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und 
kunstgeschichtlicher / bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative 
Handlungsräume von Lehren und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur 
Prüfung und Lösung didaktischer Problemfelder. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen, interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und 
bildwissenschaftlicher Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende 
Einblicke in fachwissenschaftliche Diskursfelder, Legitimierungsstrategien 
fachwissenschaftlicher Exempel und Gegenstände sowie von 
vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche Sachverhalte 
verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres Bildungswertes 
erkennen und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position, vertiefte Reflexion und angemessene Versprachlichung 
komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und 
Gruppengespräch, Entwurf und Durchführung künstlerischer Vorhaben, Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und Lernbereiche fortgeführt werden, in 
denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 
Das vertiefte Studium ist in demselben Unterrichtsfach oder Lernbereich zu wählen wie im 
Bachelorstudiengang. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Fach Kunst umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP im Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren, kunstdidaktische 
Handlungsmodelle reflektieren. 
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KG12: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (3 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, 
interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher 
Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche 
Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres 
Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA20: Künstlerische Konzepte 2 (11 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen Position. 
Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes 
Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog 
und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. Vertiefte Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmendes professionelles Präsentieren 
der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

(2) Das Masterstudium im Fach Kunst als vertieftes Studium umfasst 20 Leistungspunkte 
(LP). 

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP im Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren, kunstdidaktische 
Handlungsmodelle reflektieren. 

KA20: Künstlerische Konzepte 2 (11 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen Position. 
Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes 
Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog 
und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. Vertiefte Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmendes professionelles Präsentieren 
der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

KG13 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, 
interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher 
Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche 
Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres 
Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte 
sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Kunst sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

TPM1 Modulprüfung Portfolio     benotet       7* 

KG12      Modulprüfung Präsentation  benotet         3 

KA20     Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation   

benotet         11 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Im vertieften Studium des Unterrichtsfachs Kunst sind die folgenden Prüfungen 
abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

TPM1 Modulprüfung Portfolio     benotet       7* 

KG13      Modulprüfung Präsentation  benotet         6 

KA20     Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation   

benotet         11 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss 
des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb insgesamt 7 LP) angemeldet werden. Durch die 
Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 
im Falle einer wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. Die künstlerische 
Leistung einer künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen Erörterung im 
Umfang von ca. 30 Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

17/2014          Seite 63 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst 

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel 
orientierte bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Studien sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen und 
sie verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und 
Beurteilung von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von 
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bildungspolitischen Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder 
von Kunstunterricht, Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und 
Handlungschoreografien, Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung 
von Beratungskompetenzen in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, 
kunstdidaktische Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und 
kunstgeschichtlicher / bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative 
Handlungsräume von Lehren und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur 
Prüfung und Lösung didaktischer Problemfelder. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen, interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und 
bildwissenschaftlicher Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende 
Einblicke in fachwissenschaftliche Diskursfelder, Legitimierungsstrategien 
fachwissenschaftlicher Exempel und Gegenstände sowie von 
vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche Sachverhalte verstehen 
und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres Bildungswertes erkennen 
und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position, vertiefte Reflexion und angemessene Versprachlichung 
komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und 
Gruppengespräch, Entwurf und Durchführung künstlerischer Vorhaben, Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 27 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem 
Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren, kunstdidaktische 
Handlungsmodelle reflektieren. 
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KD4: Kunstdidaktisches Handeln öffnen (7 LP) (Pflichtmodul) 

Kenntnis von Fachstandards, Fachdiskursen, Handlungsmodellen, Performativität und 
Innovationsstrategien des Kunstunterrichts; Reflexionskompetenz hinsichtlich 
Handlungsmodellen, Curricula, Unterrichtsprozessen und -ergebnissen. 

KG14: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (6 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, 
interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher 
Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche 
Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres 
Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA18: Künstlerische Positionen 1 (11 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen Position. 
Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes 
Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog 
und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. Vertiefte Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende Professionalität im Präsentieren 
der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte 
sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Kunst sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraussetzung 
Modulprüfung 

LP

TPM1 Modulprüfung Portfolio benotet  7* 

KD4 Modulprüfung mdl. Prüfung benotet  7 

KG14 Modulprüfung mdl. Prüfung benotet  6 

KA18 Modulprüfung künstlerisches 
Projekt 

benotet  11 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 
§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss 
des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 LP) angemeldet werden. Durch die 
Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 
im Falle einer wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. Die künstlerische 
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Leistung einer künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen Erörterung im 
Umfang von ca. 30 Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst (1-Fach)  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) als 
Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach).  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien 
sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen und 
sie verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden 
Kompetenzen verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und 
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Beurteilung von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von 
bildungspolitischen Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder 
von Kunstunterricht, Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und 
Handlungschoreografien, Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung 
von Beratungskompetenzen in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, 
kunstdidaktische Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und 
kunstgeschichtlicher / bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative 
Handlungsräume von Lehren und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur 
Prüfung und Lösung didaktischer Problemfelder, Kennenlernen außerschulischer 
Handlungsbühnen zur Kunstvermittlung, Aneignung der für Orte „originaler 
Begegnung mit Kunstwerken“ typischen und spezifischen Vermittlungsformen, 
Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen museumspädagogischen 
Positionen, Umgang mit empirischen Forschungsmethoden. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft; interdisziplinäre 
Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher Themen, 
Methoden und Kompetenzen; vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder; Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen; 
wissenschaftliche Sachverhalte verstehen und darstellen; Inhalte unter dem 
Gesichtspunkt ihres Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position, vertiefte Reflexion und angemessene Versprachlichung 
komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und 
Gruppengespräch, Entwurf und Durchführung künstlerischer Vorhaben, Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde.  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

17/2014          Seite 70 

 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Kunst (1-Fach) umfasst 64 Leistungspunkte (LP).  

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren. 

TPM2: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Empirische Forschungsmethoden kennenlernen und in Studien- oder 
Unterrichtsprojekten anwenden. 

KD4: Kunstdidaktisches Handeln öffnen (7 LP) (Pflichtmodul) 

Kenntnis von Fachstandards, Fachdiskursen, Handlungsmodellen, Performativität und 
Innovationsstrategien des Kunstunterrichts; Reflexionskompetenz hinsichtlich 
Handlungsmodellen, Curricula, Unterrichtsprozessen und –ergebnissen.  

KD5: Anwendungsfelder der Kunstvermittlung (7 LP) (Pflichtmodul) 

Gesellschaftliche Handlungsbühnen der Kunst- und Kulturvermittlung kennenlernen und 
ihre Methoden anwenden und erproben. 

KG10: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft I (7 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der fachwissenschaftlichen Rückversicherung der Studierenden. Es 
bündelt noch einmal Themen, Methoden und Kompetenzen aus dem Bachelorstudium, 
um gewissermaßen als Scharnier das Vertiefungsmodul KG11 vorzubereiten. Dabei spielt 
das Selbststudium eine große Rolle – gerade auch im Sinne der Berufsqualifikation. 

KG11: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft II (7 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, 
interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher 
Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche 
Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres 
Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA15: Künstlerische Positionen 1 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Insgesamt weiteres Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende 
Professionalität im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

KA15E: Künstlerische Positionen 1 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Entwickelte Professionalisierung der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
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Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende 
Professionalität im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

KA19: Künstlerische Positionen 2 (9 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen Position. 
Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes 
Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog 
und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. Vertiefte Kenntnis 
historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmend professionelles Präsentieren der 
eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

KA19E: Künstlerische Positionen 2 (9 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der individuellen künstlerischen Position. Konzentration auf maximal 
zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes Versprachlichen komplexer 
visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. 
Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention und Innovation durch 
eigenständige Denkweise. Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. 
Professionelles Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte 
sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name 
des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet /  

unbenotet 

Zulassungsvoraussetzung 
Modulprüfung 

LP

TPM1 Modulprüfung Portfolio      benotet Studienleistung    7* 

TPM2 Modulprüfung mündliche 
Pr./Portfolio      

benotet Studienleistung    7* 

KD4    Modulprüfung mündliche Pr.     benotet Abschluss des TPM    7 

KD5   Modulprüfung Präsentation     benotet       7 

KG10    Modulprüfung mündliche Pr.     benotet        7 

KG11    Modulprüfung Kolloquium      benotet        7 

KA15 Modulprüfung Künstlerisches 
Projekt      

benotet   6 

KA15E Modulprüfung Künstlerisches 
Projekt      

benotet   6 
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KA19 Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation      

benotet       9 

KA19E Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation      

benotet  9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss 
eines Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb insgesamt 7 Leistungspunkte) angemeldet werden. 
Durch die Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der 
Masterarbeit sollte im Falle einer wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. 
Die künstlerische Leistung einer künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen 
Erörterung im Umfang von ca. 30 Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst   

(in Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach)  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst in 
Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach als Teil des Masterstudiengangs für ein 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen Universität Dortmund. Sie 
regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach 
Kunst.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien, 
sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen, 
und verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 
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(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 

Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und 
Beurteilung von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von 
bildungspolitischen Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder 
von Kunstunterricht, Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und 
Handlungschoreografien, Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung 
von Beratungskompetenzen in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, 
kunstdidaktische Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und 
kunstgeschichtlicher / bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative 
Handlungsräume von Lehren und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur 
Prüfung und Lösung didaktischer Problemfelder. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft; interdisziplinäre 
Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher Themen, 
Methoden und Kompetenzen; vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder; Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen; 
wissenschaftliche Sachverhalte verstehen und darstellen; Inhalte unter dem 
Gesichtspunkt ihres Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position, vertiefte Reflexion und angemessene Versprachlichung 
komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und 
Gruppengespräch, Entwurf und Durchführung künstlerischer Vorhaben, Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Masterprüfungsordnung.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde.  
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§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren. 

KD4: Kunstdidaktisches Handeln öffnen (7 LP) (Pflichtmodul) 

Kenntnis von Fachstandards, Fachdiskursen, Handlungsmodellen, Performativität und 
Innovationsstrategien des Kunstunterrichts; Reflexionskompetenz hinsichtlich 
Handlungsmodellen, Curricula, Unterrichtsprozessen und –ergebnissen. 

KG10: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (7 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen, interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und 
bildwissenschaftlicher Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in 
fachwissenschaftliche Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher 
Exempel und Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, 
wissenschaftliche Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem 
Gesichtspunkt ihres Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA15: Künstlerische Positionen 1 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Insgesamt weiteres Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende 
Professionalität im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

KA19: Künstlerische Positionen 2 (9 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der individuellen künstlerischen Position. Konzentration auf maximal 
zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes Versprachlichen komplexer 
visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. 
Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention und Innovation durch 
eigenständige Denkweise. Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. 
Professionelles Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

(2) In der Modulbeschreibung werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Prüfungsform benotet / 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

TPM1 Modulprüfung Portfolio     benotet     7* 

KD4    Modulprüfung mündliche Pr.  benotet Abschluss des TPM1  7 

KG10 Modulprüfung mündliche Pr.  benotet          7 

KA15 Modulprüfung Projekt benotet  6 

KA19    Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation   

benotet          9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeitsmodul 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss 
des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb insgesamt 7 LP) angemeldet werden. Durch die 
Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 
im Falle einer wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. Die künstlerische 
Leistung einer künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen Erörterung im 
Umfang von ca. 30 Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 Masterprüfungsordnung. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten am 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie werden in 
den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 
Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 
2013, S. 21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums für das Unterrichtsfach Kunst. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien 
sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Berufskollegs vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen und 
sie verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und Beurteilung 
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von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von bildungspolitischen 
Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder von Kunstunterricht, 
Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und Handlungschoreografien, 
Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung von Beratungskompetenzen 
in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, kunstdidaktische 
Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und kunstgeschichtlicher / 
bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative Handlungsräume von Lehren 
und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur Prüfung und Lösung didaktischer 
Problemfelder. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen in Kunstgeschichte / Bildwissenschaft; interdisziplinäre 
Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher Themen, Methoden 
und Kompetenzen; vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche Diskursfelder; 
Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und Gegenstände sowie 
von vermittlungswissenschaftlichen Fragen; wissenschaftliche Sachverhalte 
verstehen und darstellen; Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres Bildungswertes 
erkennen und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen Position; vertiefte 
Reflexion und angemessene Versprachlichung komplexer visueller und bildnerischer 
Sachverhalte in Vortrag, Dialog und Gruppengespräch; Entwurf und Durchführung 
künstlerischer Vorhaben, Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige 
Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Es 
besteht aus folgenden Modulen: 

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren. 
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KD4: Kunstdidaktisches Handeln (7 LP) (Pflichtmodul) 

Kenntnis von Fachstandards, Fachdiskursen, Handlungsmodellen, Performativität und 
Innovationsstrategien des Kunstunterrichts; Reflexionskompetenz hinsichtlich 
Handlungsmodellen, Curricula, Unterrichtsprozessen und -ergebnissen. 

KG10: Master-Modul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (7 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, 
interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher 
Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in fachwissenschaftliche 
Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher Exempel und 
Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche 
Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres 
Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA15: Künstlerische Positionen 1 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Insgesamt weiteres Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende Professionalität 
im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

KA19: Künstlerische Positionen 2 (9 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der individuellen künstlerischen Position. Konzentration auf maximal zwei 
Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und 
bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische 
Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention und Innovation durch eigenständige 
Denkweise. Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Professionelles 
Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

TPM1 Modulprüfung Portfolio     benotet keine 7* 

KD4    Modulprüfung mündliche  

Prüfung     

benotet nach Abschluss des 
TPM 

7 

KG10 Modulprüfung Mündliche 

Prüfung     

benotet   keine 7 

KA15 Modulprüfung Projekt benotet keine 6 
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KA19    Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation   

benotet   keine 9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in 
die Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss des 
Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb insgesamt 7 LP) angemeldet werden. Durch die Masterarbeit 
werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte im Falle einer 
wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. Die künstlerische Leistung einer 
künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen Erörterung im Umfang von ca. 30 
Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach 

Kunst  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 
der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 
21 ff.) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 
§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Kunst als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und 
Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach Kunst. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien 
sowie ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, 
Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. 
Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung vor. 

(2) Die Studierenden entwickeln in schulformspezifischem Kontext Kompetenzen zur 
Planung, Durchführung und Reflexion von Kunstunterricht, erarbeiten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zum Umgang mit künstlerischen und technischen Medien als Suche nach 
individuellen künstlerischen Problemen, entwickeln dabei künstlerische Positionen und 
sie verfügen über exemplarische Einsichten in kunsthistorische Fachdiskurse als 
fachwissenschaftliche Positionierung und als Vertiefung des Verständnisses für die 
Formen und Methoden kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeitens. Die 
Studierenden sind in der Lage, kunstgeschichtliche / bildwissenschaftliche, 
künstlerische und kunstdidaktische Themen in Beziehung zu setzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Kunst haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über die folgenden Kompetenzen 
verfügen: 

 Planung, Reflexion, Beobachtung und Evaluation von Kunstunterricht, 
Legitimationsstrategien von Inhalten des Kunstunterrichts, Kenntnis und 
Beurteilung von Innovationsstrategien von Kunstunterricht, Kenntnis von 
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bildungspolitischen Diskussionen und Lehrplänen, Kenntnis der Handlungsfelder 
von Kunstunterricht, Erwerb von Kenntnissen zum Entwurf von Curricula und 
Handlungschoreografien, Unterrichtsbeobachtung und -auswertung, Entwicklung 
von Beratungskompetenzen in ästhetisch-künstlerischen Unterrichtsprozessen, 
kunstdidaktische Kontextualisierung künstlerischer Prozesse und 
kunstgeschichtlicher / bildwissenschaftlicher Wissensbestände in performative 
Handlungsräume von Lehren und Lernen, Haltungen forschenden Lernens zur 
Prüfung und Lösung didaktischer Problemfelder. 

 Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen, interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und 
bildwissenschaftlicher Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende 
Einblicke in fachwissenschaftliche Diskursfelder, Legitimierungsstrategien 
fachwissenschaftlicher Exempel und Gegenstände sowie von 
vermittlungswissenschaftlichen Fragen, wissenschaftliche Sachverhalte 
verstehen und darstellen, Inhalte unter dem Gesichtspunkt ihres Bildungswertes 
erkennen und reflektieren. 

 Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen 
künstlerischen Position, vertiefte Reflexion und angemessene Versprachlichung 
komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und 
Gruppengespräch, Entwurf und Durchführung künstlerischer Vorhaben, Invention 
und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der 
erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund. Das Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Kunst umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

TPM1: Theorie-Praxis-Modul (3 LP + 4 LP aus dem Praxissemester) (Wahlpflichtmodul) 

Inhalte und Methoden des Kunstunterrichts auswählen, begründen und in 
Handlungschoreografien überführen, bezugswissenschaftliche und kunstdidaktische 
Bedingungen transferieren, Unterrichtsprozesse auswerten, wissenschaftliche 
Fachinhalte auf Unterricht beziehen und konfigurieren. 
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Modul KG12: Mastermodul Kunstgeschichte und Bildwissenschaft (3 LP) (Pflichtmodul) 

Inhaltliche und methodische Ausweitung der erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen, interdisziplinäre Anschlussfähigkeit kunsthistorischer und 
bildwissenschaftlicher Themen, Methoden und Kompetenzen, vertiefende Einblicke in 
fachwissenschaftliche Diskursfelder, Legitimierungsstrategien fachwissenschaftlicher 
Exempel und Gegenstände sowie von vermittlungswissenschaftlichen Fragen, 
wissenschaftliche Sachverhalte verstehen und darstellen, Inhalte unter dem 
Gesichtspunkt ihres Bildungswertes erkennen und reflektieren. 

KA16: Künstlerische Positionen 1 (5 LP) (Pflichtmodul) 

Insgesamt weiteres Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessenes Versprachlichen komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende 
Professionalität im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag. 

Wenn das Theorie-Praxis-Modul nicht im Fach Kunst belegt wird, belegen die 
Studierenden statt des Moduls KA16 das Modul KA17. 

KA17: Künstlerische Positionen 1 (8 LP) (Pflichtmodul) 

Insgesamt weiteres Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung und Vertiefung der sich ausprägenden individuellen künstlerischen 
Position. Konzentration auf maximal zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und 
angemessene Versprachlichung komplexer visueller und bildnerischer Sachverhalte in 
Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. Künstlerische Vorhaben konzipieren und 
durchführen. Invention und Innovation durch zunehmend eigenständige Denkweise. 
Vertiefte Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. Zunehmende 
Professionalität im Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

KA21: Künstlerische Positionen 2 (6 LP) (Pflichtmodul) 

Professionalisieren der erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
und Vertiefung der individuellen künstlerischen Position. Konzentration auf maximal 
zwei Bereiche. Vertiefte Reflexion und angemessenes Versprachlichen komplexer 
visueller und bildnerischer Sachverhalte in Vortrag, Dialog und Gruppengespräch. 
Künstlerische Vorhaben konzipieren und durchführen. Invention und Innovation durch 
eigenständige Denkweise. Kenntnis historischer und zeitgenössischer Kunst. 
Professionelles Präsentieren der eigenen Arbeit in Ausstellung und Vortrag.  

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte 
sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Es sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

TPM1 Modulprüfung Portfolio benotet       7* 

KG12      Modulprüfung Präsentation  benotet         3 
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KA16 (mit TPM) Modulprüfung Künstlerisches 

Projekt 
benotet  5 

KA17 (ohne TPM) Modulprüfung Künstlerisches 
Projekt 

benotet  8 

KA21      Modulprüfung Präsentation / 
Ausstellung / 
Disputation   

benotet         6 

**Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

 
(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Kunst im künstlerischen Arbeiten, in 
Kunstgeschichte / Bildwissenschaft oder Kunstdidaktik nach erfolgreichem Abschluss 
des Theorie-Praxis-Moduls (Erwerb von insgesamt 7 LP) angemeldet werden. Durch die 
Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 
im Falle einer wissenschaftlichen Thesis 70 bis 80 Seiten betragen. Die künstlerische 
Leistung einer künstlerischen Masterthesis wird von einer schriftlichen Erörterung im 
Umfang von ca. 30 Seiten begleitet.  

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht.  

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Musik 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Grundschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Bachelorstudium im Fach Musik beruht auf vernetzenden Studien in vier gleich 
gewichteten Studienbereichen (Säulen): Instrumental- und Gesangspraxis, Musiktheorie, 
Musikwissenschaft (historisch und systematisch) und Musikpädagogik / Musikdidaktik. Die 
Art der Vernetzung dieser vier Säulen geht aus dem Studienverlaufsplan hervor.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie musikalisch-künstlerische, 
musikwissenschaftliche und musikpädagogische Studien mit einem deutlichen Bezug zum 
Lehramt an Grundschulen betrieben und sich selbst dadurch umfassend musikalisch 
gebildet haben. Dies weisen sie insbesondere durch den erfolgreichen Abschluss der 
Module "Umgang mit Musik Aufbaustufe" und "Vokal- und Instrumentalpraxis" nach. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Musik für ein Lehramt an Grundschulen 
ist der Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung durch die erfolgreiche 
Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die Ordnung für die 
Feststellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung in den 
Lehramtsstudiengängen Musik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) der Technischen 
Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(1) Das Unterrichtsfach Musik ist mit dem Lernbereich I Sprachliche Grundbildung und mit 
dem Lernbereich II Mathematische Grundbildung zu kombinieren. 

(2) Einer der Lernbereiche oder Unterrichtsfächer ist zusätzlich als vertieftes Studium zu 
wählen. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 38 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul Elementare Musiktheorie (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der elementaren Gehörbildung und Harmonielehre. 

Modul Musikwissenschaft Grundstufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der historischen und systematischen 
Musikwissenschaft. 

Modul Musikpädagogik im Primarbereich (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der Musikpädagogik für die Primarstufe. 

Modul Vokal- und Instrumentalpraxis (kleines Fach) (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erweitern ihre vokalen und instrumentalen Fähigkeiten. 

Modul Umgang mit Musik Aufbaustufe (kleines Fach) (9 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben musikanalytische, musikwissenschaftliche und gestalterische 
Fähigkeiten. 

(2) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Musik als vertieftes Studium umfasst 47 
Leistungspunkte (LP). Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul Elementare Musiktheorie (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der elementaren Gehörbildung und Harmonielehre. 
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Modul Musikwissenschaft Grundstufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der historischen und systematischen 
Musikwissenschaft. 

Modul Musikpädagogik im Primarbereich (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der Musikpädagogik für die Primarstufe. 

Modul Vokal- und Instrumentalpraxis (großes Fach) (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erweitern ihre vokalen und instrumentalen Fähigkeiten. 

Modul Zusatzmodul (großes Fach) (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse in der Instrumentenkunde und wenden sie praktisch 
an. 

Modul Umgang mit Musik Aufbaustufe (großes Fach) (11 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben musikanalytische, musikwissenschaftliche und gestalterische 
Fähigkeiten. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschluss Prüfungs-
form 

 

benotet/ 
un-
benotet 

Zugangs-
voraus-
setzung 
Modul-
prüfung 

LP 

Modul-
prüfung/ 
Teil-
leistungen 

Sonstige Voraus-
setzungen 
Modulabschluss 

Elementare 
Musiktheorie 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 1 Studien-
leistung lt. 
Modul-
beschrei-
bung 

8 

Musikwissen-
schaft 
Grundstufe 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 2 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

7 

Musikpädago-
gik im 
Primarbereich 

ohne 
Prüfung 

4 Leistungen je 
nach Art und 
Thematik der 
Veranstaltung 
(z.B. 
Präsentation, 
Portfolio, Leitung 

      un-
benotet 

      7 
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einer Sitzung, 
Klausur) lt. 
Modul-
beschreibung 

Vokal- und 
Instrumental-
praxis (kleines 
Fach) 

Modul-
prüfung 

 fach-
praktische 
Prüfung 

benotet 1 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

7 

Umgang mit 
Musik 
Aufbaustufe 
(kleines Fach) 

Modul-
prüfung 

 Haus-
arbeit 

benotet 2 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

9 

 

(2) Im vertieften Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschluss Prüfungs-
form 

benotet/ 

un-
benotet 

Zugangs-
voraus-
setzung 
Modul-
prüfung 

LP 

Modul-
prüfung/ 

Teil-
leistungen 

Sonstige Voraus-
setzungen 
Modulabschluss 

Elementare 
Musiktheorie 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 1 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

8 

Musikwissen-
schaft 
Grundstufe 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 2 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

7 

Musikpädago-
gik im 
Primarbereich 

ohne 
Prüfung 

4 Leistungen je 
nach Art und 
Thematik der 
Veranstaltung 
(z.B. 
Präsentation, 
Portfolio, Leitung 
einer Sitzung, 
Klausur) lt. 
Modul-
beschreibung 

      un-
benotet 

      7 
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Vokal- und 
Instrumental-
praxis (großes 
Fach) 

Modul-
prüfung 

 fach-
praktische 
Prüfung 

benotet 1 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

8 

Zusatzmodul 
(großes Fach) 

Modul-
prüfung 

 nach Wahl benotet 1 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

6 

Umgang mit 
Musik 
Aufbaustufe 
(großes Fach) 

Modul-
prüfung 

 Haus-
arbeit 

benotet 3 Studien-
leistungen 
lt. Modul-
beschrei-
bung 

11 

 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem erfolgreichen 
Abschluss von drei Modulen angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 
Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Musik  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Bachelorstudium im Fach Musik beruht auf vernetzenden Studien in vier gleich 
gewichteten Studienbereichen (Säulen): Instrumental- und Gesangspraxis, Musiktheorie, 
Musikwissenschaft (historisch und systematisch) und Musikpädagogik / Musikdidaktik. Die 
Art der Vernetzung dieser vier Säulen geht aus dem Studienverlaufsplan hervor.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie musikalisch-künstlerische, 
musikwissenschaftliche und musikpädagogische Studien betrieben und sich selbst dadurch 
umfassend musikalisch gebildet haben. Dies weisen sie insbesondere in den 
Modulprüfungen der vier Module der Aufbaustufe nach. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Musik für ein Lehramt an Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangsbezogenen Eignung 
durch die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die 
Ordnung für die Feststellung der besonderen studiengangsbezogenen Eignung in den 
Lehramtsstudiengängen Musik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) der Technischen 
Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Musik kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre, Sozialwissenschaften. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 53 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul Instrumental- und Vokalpraxis Grundstufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erweitern ihre vokal- und instrumentalpraktischen Fähigkeiten. 

Modul Musikwissenschaft Grundstufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der historischen und systematischen 
Musikwissenschaft. 

Modul Musiktheorie Grundstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der Gehörbildung und Harmonielehre. 

Modul Musikpädagogik Grundstufe (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der Musikpädagogik, bezogen auf den 
Musikunterricht an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. 

Modul Musikpädagogik Aufbaustufe (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden wenden ihre musikpädagogischen Grundkenntnisse an und reflektieren 
sie. 

Modul Instrumental- und Vokalpraxis Aufbaustufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vervollkommnen ihre vokal- und instrumentalpraktischen Fähigkeiten. 

Modul Umgang mit Musik Aufbaustufe (11 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen exemplarisch ihre musikwissenschaftlichen Grundfähigkeiten. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschluss Prüfungs-
form 

 

benotet/
un-
benotet 

Zugangs-
voraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Modul-
prüfung/ 
Teil-
leistungen 

Sonstige 
Voraus-
setzungen 
Modul-
abschluss 

Instrumen-
tal- und 
Vokalpraxis 
Grundstufe 

ohne 
Prüfung 

Testierte 
regelmäßige 
Teilnahme am 
instrumentalen 
und vokalen 
Einzel- und 
Gruppenunter-
richt lt. 
Modulbe-
schreibung 

      un-
benotet 

      7 

Musikwis-
senschaft 
Grundstufe 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 2 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

7 

Musik-
theorie 
Grundstufe 

Modul-
prüfung 

 Klausur benotet 1 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

8 

Musikpäda-
gogik 
Grundstufe 

ohne 
Prüfung 

4 Leistungen je 
nach Art und 
Thematik der 
Veranstalung 
(z.B. Präsenta-
tion, Portfolio, 
Leitung einer 
Sitzung, 
Klausur) lt. 
Modul-
beschreibung 

      un-
benotet 

      6 

Musikpäda-
gogik 
Aufbaustufe 

Modul-
prüfung 

 Präsenta-
tion 

benotet 1 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

6 
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Instrumen-
tal- und 
Vokalpraxis 
Aufbaustufe 

Modul-
prüfung 

 fach-
praktisch
e Prüfung 

benotet 1 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

8 

Umgang mit 
Musik 
Aufbaustufe 

Modul-
prüfung 

 Haus-
arbeit 

benotet 2 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

11 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach erfolgreichem Abschluss 
von 3 Modulen angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 
Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Musik 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungs-systemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufs-qualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Bachelorstudium im Fach Musik beruht auf vier gleich gewichteten Studienbereichen 
(Säulen): Instrumental- und Gesangspraxis, Musiktheorie, Musikwissenschaft (historisch 
und systematisch) und Musikpädagogik / Musikdidaktik. Jede dieser vier Säulen umfasst je 
zwei Module, die als Grundstufe und Aufbaustufe bezeichnet sind und in dieser Reihenfolge 
studiert werden sollen, wie im Studienverlaufsplan ausgeführt.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie musikalisch-künstlerische, 
musikwissenschaftliche und musikpädagogische Studien betrieben und sich selbst dadurch 
umfassend musikalisch gebildet haben. Dies weisen sie insbesondere in den 
Modulprüfungen der vier Module der Aufbaustufe nach. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Musik für ein Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung 
durch die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die 
Ordnung für die Feststellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung in den 
Lehramtsstudiengängen Musik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) der Technischen 
Universität Dortmund.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Musik kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 68 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul Instrumental- und Vokalpraxis Grundstufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erweitern ihre vokalen und instrumentalen Fähigkeiten. 

Modul Musiktheorie Grundstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der Gehörbildung und Harmonielehre. 

Modul Musikwissenschaft Grundstufe (10 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der historischen und systematischen 
Musikwissenschaft. 

Modul Musikpädagogik Grundstufe (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Grundlagen der gymnasialen Musikpädagogik. 

Modul Instrumental- und Vokalpraxis Aufbaustufe (14 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vervollkommnen ihre vokalen und instrumentalen Fähigkeiten. 

Modul Musiktheorie Aufbaustufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben musikanalytische und gestalterische Fähigkeiten. 

Modul Musikwissenschaft Aufbaustufe (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen exemplarisch ihre musikwissenschaftlichen Grundfähigkeiten. 
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Modul Musikpädagogik Aufbaustufe (9 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden wenden ihre musikpädagogischen Grundkenntnisse an und reflektieren 
sie. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulabschluss Prüfungs-
form 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zugangs-
voraus-
setzung 
Modul-
prüfung 

LP 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Sonstige 
Voraus-
setzungen 
Modul-
abschluss 

Instrumental- 
und 
Vokalpraxis 
Grundstufe 

ohne Prüfung Testierte 
regelmäßige 
Teilnahme am 
instrumen-
talen und 
vokalen Einzel- 
und 
Gruppenun-
terricht lt. 
Modulbe-
schreibung 

      unbenotet  7 

Musiktheorie 
Grundstufe 

Modulprüfung  Klausur benotet 1 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung  

8 

Musikwissen-
schaft 
Grundstufe 

4 
Teilleistungen 

 2 Klau-
suren und 
2 Leis-
tungen lt. 
Modulbe-
schrei-
bung 

Klausuren 
benotet, 
im Übrigen 
unbenotet 

      10 
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Musikpädago-
gik Grundstufe 

Ohne Prüfung 4 Leistungen je 
nach Art und 
Thematik der 
Veranstaltung 
(z.B. Präsenta-
tion, Portfolio, 
Leitung einer 
Sitzung, 
Klausur) lt. 
Modul-
beschreibung 

      unbenotet       6 

Instrumental- 
und 
Vokalpraxis 
Aufbaustufe 

Modulprüfung  fach-
praktische 
Prüfung 

benotet 2 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

14 

Musiktheorie 
Aufbaustufe 

Modulprüfung  Klausur benotet 3 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

7 

Musikwissen-
schaft 
Aufbaustufe 

Modulprüfung  Haus-
arbeit 

benotet 3 Studien-
leistungen lt. 
Modulprüfun
g 

7 

Musikpädago-
gik 
Aufbaustufe 

Modulprüfung  Haus-
arbeit 

benotet 2 Studien-
leistungen lt. 
Modul-
beschreibung 

9 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach erfolgreichem Abschluss 
der 4 Module der Grundstufe angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Musik 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach 
Musik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Grundschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen vor. 

(2) Das Masterstudium im Fach Musik besteht aus zwei großen Schwerpunkten: Im Modul 
"Musik in der Schulpraxis" erwerben die Studierenden zentrale schulformbezogene 
Qualifikationen, insbesondere Liedbegleitung an einem Akkordinstrument, schulpraktisches 
Arrangieren sowie Musizieren und Musikproduktion mit Schulklassen. Im Theorie-Praxis-
Modul geht es vor allem um musikdidaktische Konzeptionen und deren Umsetzung im 
Unterricht. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie ihre im Bachelorstudium erworbene 
musikalische Bildung vertieft und im Hinblick auf ihre künftige didaktische Tätigkeit 
reflektiert und praktisch erprobt haben. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und Lernbereiche fortgeführt werden, in 
denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. Das 
vertiefte Studium ist in demselben Unterrichtsfach oder Lernbereich zu wählen wie im 
Bachelorstudiengang. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP im Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Grundschulen. 

Modul Musik in der Schulpraxis (14 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen im praktischen Umgang mit Musik im 
Schulunterricht. 

(2) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik als vertieftes Studium umfasst 20 
Leistungspunkte (LP). Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP im Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Grundschulen. 

Modul Musik in der Schulpraxis (großes Fach) (17 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben vertiefte Kompetenzen im praktischen Umgang mit Musik im 
Schulunterricht. Diese beziehen sich auf die Bereiche Chorleitung und ein selbst gewähltes 
musikdidaktisches Vertiefungsfeld. 

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform Benotet/ 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung schriftliche 
Ausarbeitung 

benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

7* 

Musik in der 
Schulpraxis 
(kleines 
Fach) 

Modulprüfung Präsentation benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

14 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Im vertieften Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform Benotet/ 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung schriftliche 
Ausarbeitung 

benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

7* 

Musik in der 
Schulpraxis 
(großes Fach) 

Modulprüfung Präsentation benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

17 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem Praxissemester 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Der Umfang der Masterarbeit sollte 75 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Musik  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Masterstudium im Fach Musik besteht aus drei Modulen: Im Modul „Musik in der 
Schulpraxis“ erwerben die Studierenden zentrale schulformbezogene Qualifikationen, 
insbesondere Liedbegleitung an einem Akkordinstrument, schulpraktisches Arrangieren 
sowie Musizieren und Musikproduktion mit Schulklassen. Im Modul „Musikwissenschaft / 
Musikpädagogik“ vertiefen sie ihre fachlichen Qualifikationen aus dem Bachelorstudium. Im 
„Theorie-Praxis-Modul“ geht es vor allem um musikdidaktische Konzeptionen und deren 
Umsetzung im Unterricht. 
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(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 

Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie ihre im Bachelorstudium erworbene 
musikalische Bildung vertieft und im Hinblick auf ihre künftige didaktische Tätigkeit 
reflektiert und praktisch erprobt haben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 27 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. 

Modul Musik in der Schulpraxis (13 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen im praktischen Umgang mit Musik im 
Schulunterricht. 

Modul Musikwissenschaft / Musikpädagogik Abschlussstufe (11 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben selbstständig vertiefte musikwissenschaftliche und 
musikpädagogische Kompetenzen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Prüfungsform 

 

Benotet / 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Schriftliche 
Ausarbeitung 

benotet 1 Studienleistung  7* 

Musik in der 
Schulpraxis 

Modulprüfung Präsentation benotet 2 
Studienleistungen   

13 

Musikwissen-
schaft / Musik-
pädagogik 
Abschlussstufe 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 
Studienleistungen  

11 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem Abschluss des 
Praxissemesters angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 75 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Musik  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein 
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Masterstudium im Fach Musik umfasst vertiefende Studien in den vier 
Studienbereichen (Säulen) des Bachelorstudiums: Instrumental- und Gesangspraxis, 
Musiktheorie, Musik-wissenschaft (historisch und systematisch) und Musikpädagogik / 
Musikdidaktik. Jede dieser vier Säulen umfasst im Masterstudium ein Modul, wobei die 
musikpädagogischen Anteile teils im Theorie-Praxis-Modul, teils im Modul W 3 studiert 
werden.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie ihre im Bachelorstudium erworbene 
musikalische Bildung in allen Bereichen des Studiums vertieft und im Hinblick auf ihre 
künftige didaktische Tätigkeit reflektiert und praktisch erprobt haben. Die Vernetzung der 
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vier Säulen stellen sie vor allem in der mündlichen Abschlussprüfung des Moduls W 3 unter 
Beweis. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und sonderpädagogischen Fachrichtungen 
fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 
erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Gymnasien und Gesamtschulen. 

Modul W 3 Musikwissenschaft / Musikpädagogik Abschlussstufe (13 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben selbstständig vertiefte musikwissenschaftliche und 
musikpädagogische Kompetenzen. 

Modul T 3 Musiktheorie Abschlussstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen ihre musikanalytischen und gestalterischen Kompetenzen. 

Modul J 3 Instrumental- und Vokalpraxis Abschlussstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen ihre instrumentalen und vokalen Kompetenzen und erwerben 
Grundlagen der Chor- und Ensembleleitung. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-
Modul 

Modulprüfung schriftliche 
Ausarbeitung 

benotet 1 Studienleistung lt. 
Modulbeschreibung 

7* 

Musikwis-
senschaft 
Abschluss-
stufe 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 1 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

13 

Musiktheorie 
Abschluss-
stufe 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 3 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

8 

Instrumen-
tal- und 
Vokalpraxis 
Abschluss-
stufe 

Modulprüfung fach-
praktische 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

8 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem Praxissemester 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Der Umfang der Masterarbeit sollte 75 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Musik  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums für das Unterrichtsfach 
Musik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Das Masterstudium im Fach Musik umfasst vertiefende Studien in den vier 
Studienbereichen (Säulen) des Bachelorstudiums: Instrumental- und Gesangspraxis, 
Musiktheorie, Musikwissenschaft (historisch und systematisch) und Musikpädagogik / 
Musikdidaktik. Jede dieser vier Säulen umfasst im Masterstudium ein Modul, wobei die 
musikpädagogischen Anteile teils im Theorie-Praxis-Modul, teils im Modul W 3 studiert 
werden.  

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie ihre im Bachelorstudium erworbene 
musikalische Bildung in allen Bereichen des Studiums vertieft und im Hinblick auf ihre 
künftige didaktische Tätigkeit reflektiert und praktisch erprobt haben. Die Vernetzung der 
vier Säulen stellen sie vor allem in der mündlichen Abschlussprüfung des Moduls W 3 unter 
Beweis. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Es besteht 
aus folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Berufskollegs. 

Modul W 3 Musikwissenschaft / Musikpädagogik Abschlussstufe (13 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben selbstständig vertiefte musikwissenschaftliche und 
musikpädagogische Kompetenzen. 

Modul T 3 Musiktheorie Abschlussstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen ihre musikanalytischen und gestalterischen Kompetenzen. 

Modul J 3 Instrumental- und Vokalpraxis Abschlussstufe (8 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden vertiefen ihre instrumentalen und vokalen Kompetenzen und erwerben 
Grundlagen der Chor- und Ensembleleitung. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung  Prüfungsform Benotet / 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis- Modulprüfung schriftliche benotet 1 Studienleistung lt. 7* 
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Modul Ausarbeitung Modulbeschreibung 

Musikwissen-
schaft 
Abschlussstufe 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 1 Studienleistung lt. 
Modulbeschreibung 

13 

Musiktheorie 
Abschlussstufe 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 3 Studienleistungen 
lt. Modulbeschreibung 

8 

Instrumental- 
und Vokalpraxis 
Abschlussstufe 

Modulprüfung fach-
praktische 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 
lt. Modulbeschreibung 

8 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem Praxissemester 
angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. 
Der Umfang der Masterarbeit sollte 75 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Musik  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Musik als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Musik.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Das Masterstudium im Fach Musik besteht aus zwei großen Schwerpunkten: Im Modul 
„Musik in der Schulpraxis“ erwerben die Studierenden zentrale schulformbezogene 
Qualifikationen, insbesondere Liedbegleitung an einem Akkordinstrument, schulpraktisches 
Arrangieren sowie Musizieren und Musikproduktion mit Schulklassen. Im „Theorie-Praxis-
Modul“ geht es vor allem um musikdidaktische Konzeptionen und deren Umsetzung im 
Unterricht. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Musik haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie ihre im Bachelorstudium erworbene 
musikalische Bildung vertieft und im Hinblick auf ihre künftige didaktische Tätigkeit 
reflektiert und praktisch erprobt haben. 
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§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Musik umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Wahlpflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur theoriegeleiteten Planung, Durchführung und 
Auswertung von Musikunterricht an Schulen für sonderpädagogische Förderung. 

Modul „Ersatzmodul für Studierende, die das TPM nicht im Fach Musik belegen“ (3 LP) 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, im Fach Musik Unterricht theoriegeleitet zu planen 
und auszuwerten. 

Modul „Musik in der Schulpraxis“ (14 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Die Studierenden erwerben Kompetenzen im praktischen Umgang mit Musik im fördernden 
Schulunterricht. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Musik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

benotet / 
unbenotet 

Zugangsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung schriftliche 
Ausarbeitung 

benotet 1 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

7* 

Musik in der 
Schulpraxis 

Modulprüfung Präsentation benotet 2 Studienleistungen lt. 
Modulbeschreibung 

14 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Musik nach dem Abschluss des 
Praxissemesters angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 75 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für eine sonderpädagogische Fachrichtung 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für eine sonderpädagogische Fachrichtung als 
Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums in einer sonderpädagogischen Fachrichtung. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie  

- über grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung sonderpädagogischen 
Förderbedarfs verfügen, 

- grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und 
praxisbegleitender Revision individueller Förderpläne haben, 

- Verständnis und Handlungswissen über kooperative Einstellungen und Kompetenzen 
aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess 
Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Förderung erleichtern, 

- die Vielfalt möglicher Orte sonderpädagogischer Förderung kennen, 

- Unterstützungsmodelle für allgemein bildende Schulen durch mobile 
sonderpädagogische Dienste / Kompetenzzentren kennen, 
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- grundlegende Kenntnisse besitzen, um sonderpädagogisches Wissen zur innovativen 

Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen 
Lerngruppen und einer inklusiven Schule für alle Lernenden zu nutzen. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Eine der sonderpädagogischen Fachrichtungen Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung oder Förderschwerpunkt Sehen muss in Kombination mit einem der folgenden 
Unterrichtsfächer studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, 
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium in einer sonderpädagogischen Fachrichtung umfasst 68 
Leistungspunkte (LP). Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul FS 1 I: Einführung in den Förderschwerpunkt (5 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Einführung in relevante Themen und Fragestellungen des 
Förderschwerpunktes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arbeitskontexte. 

Modul FS 1 II: Methodik und Didaktik (8 LP) (Pflichtmodul) 

In dem Modul werden spezifische Ansätze von Methodik und Didaktik im Rahmen des 
schulischen Kontextes auf den Förderschwerpunkt bezogen. 

Modul Jugendliche und Erwachsene (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient zur Vermittlung von Grundlagen der Sozialisation und Personalisation unter 
Berücksichtigung relevanter Theorien der Entwicklung, der Wahrnehmung und 
Kommunikation, der Sprache, des Lernens, Verhaltens und Erlebens von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Behinderungen.  

Modul Arbeit, Wirtschaft, Technik (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Reflexion der Grundlagen der Ermittlung und Gestaltung von 
Chancengerechtigkeit in der modernen Informationsgesellschaft; dies betrifft einerseits die 
Teilhabe im Bereich Arbeit und Beschäftigung bei sich wandelnden inhaltlichen und 
ökonomischen Randbedingungen und andererseits die Unterstützung der Teilhabe durch 
technikgestützte Interventionen. 
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Modul Ethik, Integration, Partizipation (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul bezieht sich auf zentrale und grundlegende theoretische, 
integrationspädagogische und gesellschaftsbezogene Sachverhalte. Es dient dazu, 
Fähigkeiten zur Analyse, Darstellung, Reflexion und Beurteilung dieser elementaren 
komplexen theoretischen, methodischen und konzeptionellen Themenfelder einzuüben und 
zu vertiefen.  

Modul Grundlagenmodul (9 LP) (Pflichtmodul) 

Die Veranstaltungen geben den Studierenden einen Überblick über Grundlagen der Sonder- 
und Rehabilitationspädagogik. Es werden spezifische wissenschaftsorientierte 
Querschnitts-themen vermittelt, die für eine fachliche Basis relevant sind.  

Modul Ästhetische Bildung (6 LP) (Pflichtmodul) 

In dem Modul werden historische Aspekte der Ästhetischen Bildung im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Bewegungs-, Kunst- und Musikerziehung, zentrale Begriffe und 
Konzepte der Ästhetischen Bildung ausgehend von dem Bewegungs-, Kunst- und 
Musikbegriff sowie relevante Themen der Ästhetischen Bildung für Menschen mit 
Behinderung und chronischer Krankheit vermittelt. 

Modul Diagnostik, Assessment, Begutachtung (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vermittelt Diagnoseansätze, Förder- und Unterstützungskonzepte, die 
insbesondere in den Schulformen Berufskolleg und Gymnasium / Gesamtschule für 
Jugendlichen und (junge) Erwachsene eine Rolle spielen. 

Modul FS Wahl I: Einführung in den Förderschwerpunkt (5 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Das Modul dient der Einführung in relevante Themen und Fragestellungen des 
Förderschwerpunktes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arbeitskontexte. 

Modul FS Wahl II: Methodik und Didaktik (8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

In dem Modul werden spezifische Ansätze von Methodik und Didaktik im Rahmen des 
schulischen Kontextes auf den Förderschwerpunkt bezogen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) In einer sonderpädagogischen Fachrichtung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulabschluss benotet/ 

unbenotet 

LP 

FS 1 I: Einführung in den Förder-
schwerpunkt  

schriftliche Prüfung unbenotet 5 

FS 1 II: Methodik und Didaktik im 
Förderschwerpunkt 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 
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Jugendliche und Erwachsene 2 mündliche oder schriftliche 

Teilleistungen 
benotet 6 

Arbeit, Wirtschaft, Technik - 
AWT 

2 schriftliche Teilleistungen unbenotet 6 

Ethik, Integration, Partizipation mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 9 

Grundlagenmodul 3 schriftliche Teilleistungen  benotet 9 

Ästhetische Bildung- BKM schriftliche Prüfung unbenotet 6 

Diagnostik, Assessment, 
Begutachtung - DAB 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

FS Wahl I: Einführung in den 
Förderschwerpunkt 

schriftliche Prüfung unbenotet 5 

FS Wahl II: Methodik und 
Didaktik im Förderschwerpunkt 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu 
didaktischen bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Förderschwerpunktes oder zu 
allgemeinen rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen im fünften Semester oder 
nach dem Erreichen von 45 Leistungspunkten in einer sonderpädagogischen Fachrichtung 
angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte max. 50 Seiten (= 2500 Anschläge pro Seite) Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für eine sonderpädagogische Fachrichtung  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für eine sonderpädagogische Fachrichtung als 
Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums für eine sonderpädagogische Fachrichtung. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Berufskollegs vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie  

 über grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung 
sonderpädagogischen Förderbedarfs verfügen, 

 grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und 
praxisbegleitender Revision individueller Förderpläne haben,  

 Verständnis und Handlungswissen über kooperative Einstellungen und 
Kompetenzen aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und 
Bildungsprozess Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Förderung 
erleichtern, 

 die Vielfalt möglicher Orte sonderpädagogischer Förderung kennen, 

 Unterstützungsmodelle für allgemein bildende Schulen durch mobile 
sonderpädagogische Dienste / Kompetenzzentren kennen, 
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 grundlegende Kenntnisse haben, um sonderpädagogisches Wissen zur innovativen 

Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen 
Lerngruppen und einer inklusiven Schule für alle Lernenden zu nutzen. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Eine der sonderpädagogischen Fachrichtungen Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung, Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt Sehen, Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung oder Förderschwerpunkt Sprache muss in Kombination mit 
einer / einem der folgenden beruflichen Fachrichtungen oder Unterrichtsfächer studiert werden: 
Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Sozialpädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathematik, Musik, Physik, Psychologie, Evangelische 
Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sport.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium in einer sonderpädagogischen Fachrichtung umfasst 68 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Modul FS 1 I: Einführung in den Förderschwerpunkt (5 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Einführung in relevante Themen und Fragestellungen des 
Förderschwerpunktes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arbeitskontexte. 

Modul FS 1 II: Methodik und Didaktik im Förderschwerpunkt (8 LP) (Pflichtmodul) 

In dem Modul werden spezifische Ansätze von Methodik und Didaktik im Rahmen des 
schulischen Kontextes auf den Förderschwerpunkt bezogen. 

Modul Jugendliche und Erwachsene (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient zur Vermittlung von Grundlagen der Sozialisation und Personalisation unter 
Berücksichtigung relevanter Theorien der Entwicklung, der Wahrnehmung und 
Kommunikation, der Sprache, des Lernens, Verhaltens und Erlebens von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Behinderungen.  

Modul Arbeit, Wirtschaft, Technik (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Reflexion der Grundlagen der Ermittlung und Gestaltung von 
Chancengerechtigkeit  in der modernen Informationsgesellschaft; dies betrifft einerseits die 
Teilhabe im Bereich Arbeit und Beschäftigung bei sich wandelnden inhaltlichen und 
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ökonomischen Randbedingungen und andererseits die Unterstützung der Teilhabe durch 
technikgestützte Interventionen. 

Modul Ethik, Integration, Partizipation (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul bezieht sich auf zentrale und grundlegende theoretische, 
integrationspädagogische und gesellschaftsbezogene Sachverhalte. Es dient dazu, 
Fähigkeiten zur Analyse, Darstellung, Reflexion und Beurteilung dieser elementaren 
komplexen theoretischen, methodischen und konzeptionellen Themenfelder einzuüben und 
zu vertiefen.  

Modul Grundlagenmodul (9 LP) (Pflichtmodul) 

Die Veranstaltungen geben den Studierenden einen Überblick über Grundlagen der Sonder- 
und Rehabilitationspädagogik. Es werden spezifische wissenschaftsorientierte 
Querschnittsthemen vermittelt, die für eine fachliche Basis relevant sind.  

Modul Ästhetische Bildung (6 LP) (Pflichtmodul) 

In dem Modul werden historische Aspekte der Ästhetischen Bildung im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Bewegungs-, Kunst- und Musikerziehung, zentrale Begriffe und 
Konzepte der Ästhetischen Bildung ausgehend von dem Bewegungs-, Kunst- und 
Musikbegriff sowie relevante Themen der Ästhetischen Bildung für Menschen mit 
Behinderung und chronischer Krankheit vermittelt. 

Modul Diagnostik, Assessment, Begutachtung (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vermittelt Diagnoseansätze, Förder- und Unterstützungskonzepte, die 
insbesondere in den Schulformen Berufskolleg und Gymnasium / Gesamtschule für 
Jugendlichen und (junge) Erwachsene eine Rolle spielen. 

Modul FS Wahl I: Einführung in den Förderschwerpunkt (5 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Das Modul dient der Einführung in relevante Themen und Fragestellungen des 
Förderschwerpunktes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arbeitskontexte. 

Modul FS Wahl II: Methodik und Didaktik im Förderschwerpunkt (8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

In dem Modul werden spezifische Ansätze von Methodik und Didaktik im Rahmen des 
schulischen Kontextes auf den Förderschwerpunkt bezogen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) In einer sonderpädagogischen Fachrichtung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulabschluss benotet/ 

unbenotet 

LP 

FS 1 I: Einführung in den Förder-
schwerpunkt  

schriftliche Prüfung unbenotet 5 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
17/2014          Seite 124 

 
FS 1 II: Methodik und Didaktik im 
Förderschwerpunkt 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 

Ethik, Integration, Partizipation mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 9 

Jugendliche und Erwachsene 2 mündliche oder schriftliche 
Teilleistungen 

benotet 6 

Arbeit, Wirtschaft, Technik - 
AWT 

2 schriftliche Teilleistungen unbenotet 6 

FS Wahl I: Einführung in den 
Förderschwerpunkt 

schriftliche Prüfung unbenotet 5 

FS Wahl II: Methodik und 
Didaktik im Förderschwerpunkt 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 

Grundlagenmodul 3 schriftliche Teilleistungen  benotet 9 

Diagnostik, Assessment, 
Begutachtung - DAB 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

Ästhetische Bildung- BKM schriftliche Prüfung unbenotet 6 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu 
didaktischen bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Förderschwerpunktes oder zu 
allgemeinen rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen im fünften Semester oder 
nach dem Erreichen von 45 Leistungspunkten in einer sonderpädagogischen Fachrichtung 
angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. 
Ihr Umfang sollte maximal 50 Seiten (= 2.500 Anschläge pro Seite) betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für eine sonderpädagogische Fachrichtung  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für eine sonderpädagogische Fachrichtung als 
Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums einer sonderpädagogischen Fachrichtung.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen vor. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie  

- über vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs verfügen, 

- vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und 
praxisbegleitender Revision individueller Förderpläne in heterogenen Gruppen besitzen, 

- Verständnis und Handlungswissen über kooperative Einstellungen und Kompetenzen 
aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess 
Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Unterstützung erleichtern, 

- Maßstäbe entwickeln können, um die Qualität sonderpädagogischer Unterstützung in den 
unterschiedlichen Bildungsorten zu gewährleisten, 
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- Unterstützungs- und Kooperationsformen in allgemein bildenden Schulen durch mobile 

sonderpädagogische Dienste / Kompetenzzentren entwickeln können, 

- vertiefte Kenntnisse besitzen, um sonderpädagogisches Wissen zur innovativen 
Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen 
Lerngruppen und einer inklusiven Schule für alle Lernenden zu nutzen, 

- Theorie-Praxis-Kompetenzen in den Bereichen Unterrichten, individuelle Förderung und 
Professionshandeln im Praxissemester erworben haben, 

- Kompetenzen zur Entwicklung, Durchführung und Auswertung einer 
Forschungsfragestellung im schulischen Kontext erworben haben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und sonderpädagogischen Fachrichtungen 
fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 
erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium in einer sonderpädagogischen Fachrichtung umfasst 32 
Leistungspunkte (LP). Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden werden befähigt, wissenschaftliche Inhalte sonderpädagogischer 
Förderung auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. Sie können die 
Bedeutung von sonderpädagogischen und fachdidaktischen Theorien und Methoden für 
pädagogische und didaktische Entscheidungen einschätzen. 

Modul FS 1 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 
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Modul FS 1 IV: Spezifische Aufgabenstellungen im FS (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule – 
Soziales Umfeld. 

Modul Professionsspezifische Themen (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul bezieht sich auf zentrale theoretische, professionsspezifische und aktuelle 
Themen und Handlungsanforderungen der rehabilitativen Arbeitsfelder. Es dient dazu, 
Fähigkeiten zur Analyse, Darstellung, Reflexion und Beurteilung dieser elementaren 
komplexen theoretischen, methodischen und konzeptionellen Themenfelder zu vertiefen.  

Modul FS 2 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (6 LP)                              
(Wahlpflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) In einer sonderpädagogischen Fachrichtung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung  Benotet/ 

unbenotet 

LP 

Theorie-Praxis-Modul Schriftliche Prüfung benotet 7* 

FS 1 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

FS 1 IV: Spezifische 
Aufgabenstellungen im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 9 

Professionsspezifische Themen mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 

FS 2 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu didaktischen 
bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Förderschwerpunktes oder zu allgemeinen 
rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen nach erfolgreichem Abschluss des 
Praxissemesters angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
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Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte max. 80 Seiten (= 2.500 
Anschläge pro Seite) Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für eine sonderpädagogische Fachrichtung  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für eine sonderpädagogische Fachrichtung als 
Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums einer sonderpädagogischen Fachrichtung. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie  

- über vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs verfügen, 

- vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und 
praxisbegleitender Revision individueller Förderpläne in heterogenen Gruppen besitzen, 

- Verständnis und Handlungswissen über kooperative Einstellungen und Kompetenzen 
aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess 
Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Unterstützung erleichtern, 

- Maßstäbe entwickeln können, um die Qualität sonderpädagogischer Unterstützung in den 
unterschiedlichen Bildungsorten zu gewährleisten, 
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- Unterstützungs- und Kooperationsformen in allgemein bildenden Schulen durch mobile 

sonderpädagogische Dienste / Kompetenzzentren entwickeln können, 

- vertiefte Kenntnisse besitzen, um sonderpädagogisches Wissen zur innovativen 
Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen 
Lerngruppen und einer inklusiven Schule für alle Lernenden zu nutzen, 

- Theorie-Praxis-Kompetenzen in den Bereichen Unterrichten, individuelle Förderung und 
Professionshandeln im Praxissemester erworben haben, 

- Kompetenzen zur Entwicklung, Durchführung und Auswertung einer 
Forschungsfragestellung im schulischen Kontext erworben haben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium in einer sonderpädagogischen Fachrichtung umfasst 32 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus einer sonderpädagogischen Fachrichtung + 4 LP aus dem 
Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden werden befähigt, wissenschaftliche Inhalte sonderpädagogischer 
Förderung auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. Sie können die 
Bedeutung von sonderpädagogischen und fachdidaktischen Theorien und Methoden für 
pädagogische und didaktische Entscheidungen einschätzen. 

Modul FS 1 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung  
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 
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Modul FS 1 IV: Spezifiche Aufgabenstellungen im FS (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule – 
Soziales Umfeld. 

Modul Professionsspezifische Themen (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul bezieht sich auf zentrale theoretische, professionsspezifische und aktuelle 
Themen und Handlungsanforderungen der rehabilitativen Arbeitsfelder. Es dient dazu, 
Fähigkeiten zur Analyse, Darstellung, Reflexion und Beurteilung dieser elementaren 
komplexen theoretischen, methodischen und konzeptionellen Themenfelder zu vertiefen.  

Modul FS 2 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (6 LP)                              
(Wahlpflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung  
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) In einer sonderpädagogischen Fachrichtung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung  benotet/ 

unbenotet 

LP 

Theorie-Praxis-Modul Schriftliche Prüfung benotet 7* 

FS 1 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

FS 1 IV: Spezifische 
Aufgabenstellungen im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 9 

Professionsspezifische Themen mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 8 

FS 2 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 
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§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu didaktischen 
bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Förderschwerpunktes oder zu allgemeinen 
rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Praxissemesters angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte max. 80 Seiten (= 2.500 
Anschläge pro Seite) Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für eine sonderpädagogische Fachrichtung  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für die sonderpädagogischen Fachrichtungen 
als Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein 
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der sonderpädagogischen Fachrichtung 
haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie 

- über vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs verfügen, 

- vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und 
praxisbegleitender Revision individueller Förderpläne in heterogenen Gruppen besitzen, 

- Verständnis und Handlungswissen über kooperative Einstellungen und Kompetenzen 
aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess 
Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Unterstützung erleichtern, 

- Maßstäbe entwickeln können, um die Qualität sonderpädagogischer Unterstützung in den 
unterschiedlichen Bildungsorten zu gewährleisten, 
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- Unterstützungs- und Kooperationsformen in allgemein bildenden Schulen durch mobile 

sonderpädagogische Dienste / Kompetenzzentren entwickeln können, 

- vertiefte Kenntnisse besitzen, um sonderpädagogisches Wissen zur innovativen 
Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen 
Lerngruppen und einer inklusiven Schule für alle Lernenden zu nutzen, 

- Theorie-Praxis-Kompetenzen in den Bereichen Unterrichten, individuelle Förderung und 
Professionshandeln im Praxissemester erworben haben, 

- Kompetenzen zur Entwicklung, Durchführung und Auswertung einer 
Forschungsfragestellung im schulischen Kontext erworben haben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium in den sonderpädagogischen Fachrichtungen umfasst 35 
Leistungspunkte (LP). Das Masterstudium gliedert sich in zwei sonderpädagogische 
Förderschwerpunkte: 

Das Masterstudium im ersten sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (FS 1) umfasst 16 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul Titel FS1 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (10 LP)                       
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung  
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 

Modul Titel FS1 IV: Spezifische Aufgabenstellungen im FS (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule – 
Soziales Umfeld. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
17/2014          Seite 136 

 
Das Masterstudium im zweiten sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (FS 2) umfasst 19 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus den folgenden Modulen: 

Praxissemester-Modul (3 LP aus dem zweiten sonderpädagogischen Förderschwerpunkt + 4 
LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden werden befähigt, wissenschaftliche Inhalte sonderpädagogischer 
Förderung auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. Sie können die 
Bedeutung von sonderpädagogischen und fachdidaktischen Theorien und Methoden für 
pädagogische und didaktische Entscheidungen einschätzen. 

Modul Titel FS 2 III: Unterricht, Beratung und Schulentwicklung im FS (10 LP)                          
(Pflichtmodul) 

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Förderschwerpunkt 
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung  
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kennen. 

Modul Titel FS 2 IV: Spezifische Aufgabenstellungen im FS (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule – 
Soziales Umfeld. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) In den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten sind die folgenden Prüfungen 
abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet/ 

unbenotet 

LP 

FS 1 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 10 

FS 1 IV: Spezifische 
Aufgabenstellungen im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

Praxissemester-Modul schriftliche Prüfung benotet 7* 

FS 2 III: Unterricht, Beratung und 
Schulentwicklung im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 10 

FS 2 IV: Spezifische 
Aufgabenstellungen im FS 

mündliche oder schriftliche 
Prüfung 

benotet 6 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 
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§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu didaktischen 
bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Förderschwerpunktes oder zu allgemeinen 
rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Praxissemesters geschrieben werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte max. 80 Seiten (= 2.500 
Anschläge pro Seite) betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik 
als Teil des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Berufskollegs vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden Kompetenzen eines 
fachlichen und vermittlungswissenschaftlichen Profils. Darüber hinaus werden 
Kompetenzen in Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Evaluation und 
Qualitätssicherung vermittelt. Das Studium ist so gestaltet, dass die erworbenen 
Kompetenzen auch für Berufsfelder befähigen, die dem Beruf von Lehrerinnen und Lehrern 
verwandt sind. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie grundlegende 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse in der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik erworben haben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik kann in Kombination mit einem / einer der 
folgenden beruflichen Fachrichtungen, Unterrichtsfächer oder sonderpädagogischen 
Fachrichtungen studiert werden: Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, 
Wirtschaftswissenschaften, Chemie, Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathematik, Musik, 
Physik, Psychologie, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sport, 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt Lernen, 
Förderschwerpunkt Sehen, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, 
Förderschwerpunkt Sprache.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik umfasst 68 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Modul 1 Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit  

(12 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die historischen und systematischen Fragestellungen der 
Sozialpädagogik und der Pädagogik der frühen Kindheit ein. Gleichzeitig wird ein Überblick 
über die Arbeitsfelder und strukturellen Rahmenbedingungen der Sozialpädagogik und der 
Pädagogik der frühen Kindheit gegeben.  

Modul 2 Grundlagen der Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die Geschichte und aktuelle Situation des sozialpädagogischen Ausbil-
dungswesens ein und vermittelt Grundbegriffe der Fachdidaktik. Es werden 
unterschiedliche Konzepte des sozialpädagogischen Berufschulwesens, deren 
Entstehungszusammenhänge und Weiterentwicklungen vorgestellt und verglichen. 

Modul 3 Grundlagen der Pädagogik der frühen Kindheit (10 LP) (Pflichtmodul) 

Dieses Modul führt in die Begriffs-, Modell- und Theoriebildung der Pädagogik der frühen 
Kindheit am Beispiel der Kinder- und Kindheitstheorien sowie des Bildens, Lernens und 
Spielens junger Kinder ein.  

Modul 4 Grundlagen der Sozialpädagogik (10 LP) (Pflichtmodul) 

In diesem Modul werden die grundlegenden Strukturelemente der Sozialpädagogik 
systematisch in den Blick genommen. Organisations- und professionstheoretische 
Fragestellungen werden ebenso wie ausgewählte Arbeitsfelder und relevante Zielgruppen 
behandelt.  

Modul 5.1 Professionalität und Handlungskompetenz (8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Dieses Modul dient der Reflexion professionsbezogener Theorien und einschlägiger 
empirischer Studien sowie der Begriffs-, Modell- und Theoriebildung und der Erläuterung 
von deren Systematik und Struktur im Kontext des fachlichen Diskurses. Erarbeitet werden 
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professionstheoretische Kontexte hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen, sozialpolitischen 
und pädagogischen Bedeutung und Reichweite.  

Modul 5.2 Lebensalter und Lebenslagen (8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Dieses Modul dient der Reflexion gesellschaftlicher, sozialpolitischer und pädagogischer 
Voraussetzungen und Bedingungen im Hinblick auf spezifische Lebensalter und 
Lebenslagen sowie die Betroffenheit von sozialen Problemen. 

Modul 5.3 Soziale Dienste / Sozialpolitik (8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

In diesem Modul werden Problemstellungen Sozialer Dienste im Kontext der 
Sozialpolitikforschung systematisch aufgegriffen und in Beziehung zur Struktur der 
Arbeitsfelder der Sozialpädagogik sowie der Pädagogik der frühen Kindheit gesetzt. Dabei 
werden auch aktuelle sozialpolitische Problemstellungen, rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen sowie neuere Entwicklungen thematisiert.  

Bei dem Modulbereich 5 handelt es sich um einen Wahlpflichtbereich. Aus den angebotenen 
Modulen 5.1, 5.2 und 5.3 sind zwei Module zu studieren.  

Modul 6 Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit und in der Pädagogik der frühen 
Kindheit (11 LP) (Pflichtmodul) 

Es werden theoretische, methodische und empirische Zugänge zu Arbeitsfeldern der 
Pädagogik der frühen Kindheit und der Sozialpädagogik thematisiert. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltungen stehen die Grundlegungen, die für eine Formulierung theoretischer und 
methodischer Problemstelllungen der Forschung in sozialpädagogischen Kontexten 
bedeutsam sind. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) In der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Benotet / 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1 Einführung in die Soziale 
Arbeit und die Pädagogik 
der frühen Kindheit 

2 Teilleistungen, 

2 Studien-
leistungen 

Teil-
leistungen 
benotet, 
Studien-
leistungen 
unbenotet 

      12 

2 Grundlagen der 
Fachdidaktik 

Modulprüfung benotet 2 
Studienleistungen 

9  

3 Grundlagen der Pädagogik 
der frühen Kindheit 

Modulprüfung benotet 3 
Studienleistungen 

10 

4 Grundlagen der 
Sozialpädagogik 

Modulprüfung benotet 3 
Studienleistungen 

10 
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5.1 Professionalität und 
Handlungskompetenz 

2 Teilleistungen benotet       8* 

5.2 Lebensalter und 
Lebenslagen  

2 Teilleistungen benotet       8* 

5.3 Soziale Dienste / 
Sozialpolitik  

2 Teilleistungen benotet       8* 

6 Theorie und Forschung in 
der Sozialen Arbeit  

Modulprüfung benotet 3 
Studienleistungen 

11 

*Aus dem Modulbereich 5 (Module 5.1, 5.2 und 5.3) sind zwei von drei Modulen zu studieren. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik nach dem 
Erwerb von 35 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden 
weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik 
als Teil des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums für die berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt an 
Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche bzw. 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das Studium 
orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums in der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik haben die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie systematisch 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse in der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik erworben haben. Sie können die Fachinhalte durch die erworbenen 
fachlichen und methodischen Kompetenzen im Unterricht vermitteln. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik umfasst 32 
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus folgenden Modulen: 

Modul 1 BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik (3 LP aus der beruflichen 
Fachrichtung + 4 LP aus dem Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Das Theorie-Praxis-Modul bereitet das schulische Praxissemester vor und begleitet dieses.  

Modul 2 Fachdidaktik (6 LP) (Pflichtmodul) 

Im Rahmen des Fachdidaktik-Moduls wird die Planung, Gestaltung und Reflexion von 
Unterrichtsprozessen im sozialpädagogischen Berufsschulwesen eingeübt. Es führt in 
vertiefende fachdidaktische Fragestellungen ein und ermöglicht eine kritische Reflexion 
unterschiedlicher Unterrichtsmodelle.  

Modul 3 Pädagogik der frühen Kindheit (7 LP) (Pflichtmodul) 

In diesem Modul werden exemplarische frühpädagogische Inhalte bezüglich ihrer 
gesellschaftlichen Relevanz und historischen Bedeutung eingeordnet. Verbindungslinien zu 
anderen relevanten Fachgebieten (wie Schulpädagogik, Sonderpädagogik und 
Erwachsenenbildung) werden aufgezeigt.  

Modul 4 Sozialpädagogik (7 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul dient der Reflexion von Theorien und Forschungen in der Sozialpädagogik. Im 
Mittelpunkt stehen Prozesse der Begriffs-, Modell- und Theoriebildung sowie die 
Erläuterung von deren Systematik und Struktur.   

Modul 5 Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit und der Pädagogik der frühen Kindheit 
(9 LP) (Pflichtmodul) 

Es werden theoretische, methodische und empirische Zugänge zu Arbeitsfeldern der 
Pädagogik der frühen Kindheit und der Sozialpädagogik thematisiert. Der Schwerpunkt der 
Veranstaltungen liegt in der Konzipierung und Durchführung eines eigenen empirischen 
Forschungsprojekts in Kontext der Arbeitsfelder der Sozialpädagogik und der Pädagogik der 
frühen Kindheit. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) In der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung  Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1 BK Praxissemester 
Fachdidaktik 
Sozialpädagogik 

Modulprüfung benotet       7* 

2 Fachdidaktik Modulprüfung benotet 1 Studienleistung 6 

3 Pädagogik der frühen 
Kindheit 

Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen 7 

4 Sozialpädagogik Modulprüfung benotet 2 Studienleistungen 7 

5 Theorie und Forschung in 
der Sozialen Arbeit und der 
Pädagogik der frühen 
Kindheit 

Modulprüfung benotet 3 Studienleistungen 9 

* Die Note des Moduls 1 BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik fließt mit drei 
Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik nach dem 
Erwerb von 16 Leistungspunkten und Erbringung von 26 Wochen der fachpraktischen 
Tätigkeit angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie vom 10. September 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für den Unterrichtsfach  

Sport 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Grundschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen sowie anwenden können. Sie sind in der Lage, 
Theorie- und Methodenangebote aus der Sportdidaktik und –praxis auf die pädagogischen 
Anforderungen verschiedener Kontexte (Verein, Schule etc.) und Adressaten (Kinder, 
Jugendliche etc.) zu beziehen sowie berufsrelevante Fragestellungen zu entwickeln und mit 
Hilfe hermeneutischer Arbeitsweisen selbstständig und fundiert zu bearbeiten. In 
ausgewählten Individualsportarten und Sportspielen haben sie ihre sportmotorischen 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
17/2014          Seite 147 

 
Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten weiter entfaltet. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Sport für ein Lehramt an Grundschulen 
ist der Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung durch die erfolgreiche 
Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die Ordnung für die 
Feststellung der besonderen Eignung für das Studium des Faches Sport nach dem LABG 
2009 für die Lehramtsbachelorstudiengänge der Technischen Universität Dortmund. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(1) Das Unterrichtsfach Sport ist mit dem Lernbereich I Sprachliche Grundbildung und mit dem 
Lernbereich II Mathematische Grundbildung zu kombinieren. 

(2) Einer der Lernbereiche / Unterrichtsfächer ist zusätzlich als vertieftes Studium zu wählen. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 38 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul A: Grundlagen der Bewegungs- und Sportbereiche (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls A können die Studierenden Grundformen und 
Grundtätigkeiten menschlichen Bewegungsverhaltens als fundamentale Bausteine für 
sportartspezifische Ausprägungsformen darstellen, verstehen und beurteilen. Sie haben 
Methodenkompetenzen erworben, die sie befähigen, ihr Fachwissen unter Berücksichtigung 
der vielfältigen Sinngebungen von Sporttreiben und der pädagogischen Perspektiven auf den 
Sportunterricht in der Schule einzusetzen. 

Modul B: Grundlagen der sportwissenschaftlichen Arbeitsbereiche (10 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls B die Fähigkeit erworben, 
sportwissenschaftliches Grundlagenwissen sachgerecht darstellen und angemessen 
reflektieren zu können. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche und berufsrelevante 
Problemlagen zu erkennen und die vorgestellten wissenschaftlichen Theorien mit Hilfe 
hermeneutischer Arbeitsformen anzuwenden und zu nutzen. 

Modul C: Theorie und Praxis der Individualsportarten (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls C können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Didaktik der entsprechenden Sportarten sachangemessen und 
pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem sind sie in der Lage, 
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Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren und erlernte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten situationsangemessen anzuwenden.  

Modul D: Theorie und Praxis der Sportspiele (6 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls D können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Sportspieldidaktik und zur sportspielspezifischen Spielfähigkeit 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem 
sind sie in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren 
und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten in vereinfachten Spielsituationen 
situationsangemessen anzuwenden. 

Modul G: Akteure des Schulsports (6 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls G können die Studierenden die komplexen 
Theorieangebote der Sportdidaktik und -pädagogik auf konkrete Problemstellungen des 
Schulsports beziehen und mit Hilfe unterschiedlicher Betrachtungsweisen berufsrelevante 
Fragestellungen entwickeln sowie fachwissenschaftlich bearbeiten und erklären. Sie 
kennen Methoden und Strategien der fachspezifischen Diagnostik und individuellen 
Förderung, können diese kritisch reflektieren und hinsichtlich spezifischer 
Problemstellungen des Sportunterrichts begründet auswählen.   

(2) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Sport als vertieftes Studium umfasst 47 
Leistungspunkte (LP). Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul A: Grundlagen der Bewegungs- und Sportbereiche (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls A können die Studierenden Grundformen und 
Grundtätigkeiten menschlichen Bewegungsverhaltens als fundamentale Bausteine für 
sportartspezifische Ausprägungsformen darstellen, verstehen und beurteilen. Sie haben 
Methodenkompetenzen erworben, die sie befähigen, ihr Fachwissen unter Berücksichtigung 
der vielfältigen Sinngebungen von Sporttreiben und der pädagogischen Perspektiven auf den 
Sportunterricht in der Schule einzusetzen. 

Modul B: Grundlagen der sportwissenschaftlichen Arbeitsbereiche (10 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls B die Fähigkeit erworben, 
sportwissenschaftliches Grundlagenwissen sachgerecht darstellen und angemessen 
reflektieren zu können. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche und berufsrelevante 
Problemlagen zu erkennen und die vorgestellten wissenschaftlichen Theorien mit Hilfe 
hermeneutischer Arbeitsformen anzuwenden und zu nutzen. 

Modul C: Theorie und Praxis der Individualsportarten (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls C können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Didaktik der entsprechenden Sportarten sachangemessen und 
pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem sind sie in der Lage, 
Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren und erlernte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten situationsangemessen anzuwenden.  

Modul D: Theorie und Praxis der Sportspiele (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls D können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Sportspieldidaktik und zur sportspielspezifischen Spielfähigkeit 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem 
sind sie in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren 
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und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten in vereinfachten Spielsituationen 
situationsangemessen anzuwenden. 

Modul F: Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls F die zentralen Unterschiede der 
behandelten sportwissenschaftlichen Grundlagentheorien (aus der Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft, Sportpsychologie und -soziologie) benennen und erläutern, 
erworbenes sportwissenschaftliches Wissen auf berufsrelevante Fragestellungen hin 
anwenden, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener Beispiele / 
Programme diskutieren und konstruktiv anwenden sowie praxisorientierte Problemlösungen 
exemplarisch erarbeiten. 

Modul G: Akteure des Schulsports (6 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls G können die Studierenden die komplexen 
Theorieangebote der Sportdidaktik und -pädagogik auf konkrete Problemstellungen des 
Schulsports beziehen und mit Hilfe unterschiedlicher Betrachtungsweisen berufsrelevante 
Fragestellungen entwickeln sowie fachwissenschaftlich bearbeiten und erklären. Sie 
kennen Methoden und Strategien der fachspezifischen Diagnostik und individuellen 
Förderung, können diese kritisch reflektieren und hinsichtlich spezifischer 
Problemstellungen des Sportunterrichts begründet auswählen.  

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

 

Name des Moduls Modulabschluss Benotet / 

Unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

A: Grundlagen der 
Bewegungs- und 
Sportbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 7 

B: Grundlagen der 
sportwissen-
schaftlichen 
Arbeitsbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 10 

C: Theorie und Praxis der 
Individualsportarten 

3 Teilleistungen Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

D: Theorie und Praxis der 
Sportspiele 

2 Teilleistungen Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

6 

G: Akteure des 
Schulsports 

Modulprüfung Benotet Modul B 6 
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(2) Im vertieften Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

 

Name des Moduls Modulprüfung / 
Teilleistungen 

Benotet / 

Unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

A: Grundlagen der 
Bewegungs- und 
Sportbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 7 

B: Grundlagen der 
sportwissen-
schaftlichen 
Arbeitsbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Benotet Keine 10 

C: Theorie und Praxis der 
Individualsportarten 

3 Teilleistungen Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

D: Theorie und Praxis der 
Sportspiele 

3 Teilleistungen Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

F: Bewegung und Sport 
im Kindes- und 
Jugendalter 

Übergreifende 
Modulprüfung in 
Modul F und Modul 
G 

Benotet Modul B 6 

G: Akteure des 
Schulsports 

Siehe Modul F Benotet Modul B 6 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

(4) Vor der Meldung zur ersten Prüfungsleistung in den Modulen A, C, D oder E ist durch eine 
ärztliche Bescheinigung die Sporttauglichkeit nachzuweisen. 

(5) Mit der Anmeldung zur Bachelorarbeit sind der Nachweis des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens in Silber der DLRG / des DRK und ein Erste-Hilfe-Nachweis, 
deren Erwerb nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, vorzulegen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 19 
Leistungspunkten, von denen 14 Leistungspunkte in den Modulen B und G erbracht worden 
sind, beantragt werden. Die Bachelorarbeit kann in einem sportwissenschaftlichen oder 
sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben werden. Durch die Bachelorarbeit 
werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
17/2014          Seite 152 

 
Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Sport  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen sowie anwenden können. Sie sind in der Lage, 
Theorie- und Methodenangebote aus der Sportwissenschaft und –praxis auf die 
pädagogischen Anforderungen verschiedener Kontexte (Verein, Schule etc.) und Adressaten 
(Kinder, Jugendliche etc.) zu beziehen sowie berufsrelevante Fragestellungen zu entwickeln 
und mit Hilfe hermeneutischer Arbeitsweisen selbstständig und fundiert zu bearbeiten. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen Fähigkeiten 
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und Fertigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten weiter entfaltet. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Sport für ein Lehramt an Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung 
durch die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die 
Ordnung für die Feststellung der besonderen Eignung für das Studium des Faches Sport 
nach dem LABG 2009 für die Lehramtsbachelorstudiengänge der Technischen Universität 
Dortmund. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Sport kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre, Sozialwissenschaften. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 53 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul A: Grundlagen der Bewegungs- und Sportbereiche (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls A können die Studierenden Grundformen und 
Grundtätigkeiten menschlichen Bewegungsverhaltens als fundamentale Bausteine für 
sportartspezifische Ausprägungsformen darstellen, verstehen und beurteilen. Sie haben 
Methodenkompetenzen erworben, die sie befähigen, ihr Fachwissen unter Berücksichtigung 
der vielfältigen Sinngebungen von Sporttreiben und der pädagogischen Perspektiven auf den 
Sportunterricht in der Schule einzusetzen. 

Modul B: Grundlagen der sportwissenschaftlichen Arbeitsbereiche (10 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls B die Fähigkeit erworben, 
sportwissenschaftliches Grundlagenwissen sachgerecht darstellen und angemessen 
reflektieren zu können. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche und berufsrelevante 
Problemlagen zu erkennen und die vorgestellten wissenschaftlichen Theorien mit Hilfe 
hermeneutischer Arbeitsformen anzuwenden und zu nutzen. 

Modul C: Theorie und Praxis der Individualsportarten (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls C können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Didaktik der entsprechenden Sportarten sachangemessen und 
pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem sind sie in der Lage, 
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Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren und erlernte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten situationsangemessen anzuwenden.  

Modul D: Theorie und Praxis der Sportspiele (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls D können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Sportspieldidaktik und zur sportspielspezifischen Spielfähigkeit 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem 
sind sie in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren 
und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten in vereinfachten Spielsituationen situations-
angemessen anzuwenden. 

Modul E: Theorie und Praxis des Gesundheits- und Natursports (6 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls E können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zu ausgewählten Natur- und / oder Gesundheitssportarten 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Sie sind 
beteiligt an der Planung, Durchführung und Reflektion mindestens einer Natursport-
Exkursion und sind in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu 
demonstrieren und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei verschiedenen äußeren 
Bedingungen (Geländemerkmale, Wasser- bzw. Witterungsbedingungen) 
situationsangemessen anzuwenden. 

Modul F: Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter (6 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls F die zentralen Unterschiede der 
behandelten sportwissenschaftlichen Grundlagentheorien (aus der Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft, Sportpsychologie und -soziologie) benennen und erläutern, 
erworbenes sportwissenschaftliches Wissen auf berufsrelevante Fragestellungen hin 
anwenden, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener Beispiele / 
Programme diskutieren und konstruktiv anwenden sowie praxisorientierte Problemlösungen 
exemplarisch erarbeiten. 

Modul G: Akteure des Schulsports (6 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls G können die Studierenden die komplexen 
Theorieangebote der Sportdidaktik und -pädagogik auf konkrete Problemstellungen des 
Schulsports beziehen und mit Hilfe unterschiedlicher Betrachtungsweisen berufsrelevante 
Fragestellungen entwickeln sowie fachwissenschaftlich bearbeiten und erklären. Sie 
kennen Methoden und Strategien der fachspezifischen Diagnostik und individuellen 
Förderung, können diese kritisch reflektieren und hinsichtlich spezifischer 
Problemstellungen des Sportunterrichts begründet auswählen.   

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

(3) Vor der Meldung zur ersten Prüfungsleistung in den Modulen A, C, D oder E ist durch eine 
ärztliche Bescheinigung die Sporttauglichkeit nachzuweisen. 

(4) Mit der Anmeldung zur Bachelorarbeit sind der Nachweis des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens in Silber der DLRG / des DRK und ein Erste-Hilfe-Nachweis, 
deren Erwerb nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, vorzulegen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 27 
Leistungspunkten, von denen 16 Leistungspunkte in den Modulen B, F und G erbracht 
worden sind, beantragt werden. Die Bachelorarbeit kann in einem sportwissenschaftlichen 
oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben werden. Durch die 
Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 40 Seiten 
betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

Name des Moduls Modulprüfung / 
Teilleistungen 

Benotet / 
Unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

A: Grundlagen der 
Bewegungs- und 
Sportbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 7 

B: Grundlagen der 
sportwissenschaftlichen 
Arbeitsbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 10 

C: Theorie und Praxis der 
Individualsportarten 

3 Teilleistungen 

 

Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

D: Theorie und Praxis der 
Sportspiele 

3 Teilleistungen 

 

Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

E: Theorie und Praxis des 
Gesundheits- und 
Natursports  

2 Teilleistungen 

 

Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

6 

F: Bewegung und Sport im 
Kindes- und Jugendalter 

(übergreifende) 
Modulprüfung in 
Modul F und G 

 

Benotet Modul B 6 

G: Akteure des 
Schulsports 

Siehe Modul F 

 

Benotet Modul B 6 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst - und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Sport 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen sowie anwenden können. Sie sind in der Lage, 
Theorie- und Methodenangebote aus der Sportwissenschaft und –praxis auf die 
pädagogischen Anforderungen verschiedener Kontexte (Verein, Schule etc.) und Adressaten 
(Kinder, Jugendliche etc.) zu beziehen sowie berufsrelevante Fragestellungen zu entwickeln 
und mit Hilfe hermeneutischer Arbeitsweisen selbstständig und fundiert zu bearbeiten. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen Fähigkeiten 
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und Fertigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten weiter entfaltet. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Studiums im Unterrichtsfach Sport für ein Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen ist der Nachweis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung durch 
die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung zu erbringen. Näheres regelt die Ordnung 
für die Feststellung der besonderen Eignung für das Studium des Faches Sport nach dem 
LABG 2009 für die Lehramtsbachelorstudiengänge der Technischen Universität Dortmund.   

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Sport kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 68 Leistungspunkte (LP). Das 
Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul A: Grundlagen der Bewegungs- und Sportbereiche (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls A können die Studierenden Grundformen und 
Grundtätigkeiten menschlichen Bewegungsverhaltens als fundamentale Bausteine für 
sportartspezifische Ausprägungsformen darstellen, verstehen und beurteilen. Sie haben 
Methodenkompetenzen erworben, die sie befähigen, ihr Fachwissen unter Berücksichtigung 
der vielfältigen Sinngebungen von Sporttreiben und der pädagogischen Perspektiven auf den 
Sportunterricht in der Schule einzusetzen. 

Modul B: Grundlagen der sportwissenschaftlichen Arbeitsbereiche (14 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls B die Fähigkeit erworben, 
sportwissenschaftliches Grundlagenwissen sachgerecht darstellen und angemessen 
reflektieren zu können. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche und berufsrelevante 
Problemlagen zu erkennen und die vorgestellten wissenschaftlichen Theorien mit Hilfe 
hermeneutischer Arbeitsformen anzuwenden und zu nutzen. 

Modul C: Theorie und Praxis der Individualsportarten (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls C können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Didaktik der entsprechenden Sportarten sachangemessen und 
pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem sind sie in der Lage, 
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Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren und erlernte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten situationsangemessen anzuwenden.  

Modul D: Theorie und Praxis der Sportspiele (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls D können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zur Sportspieldidaktik und zur sportspielspezifischen Spielfähigkeit 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Außerdem 
sind sie in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu demonstrieren 
und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten in vereinfachten Spielsituationen 
situationsangemessen anzuwenden. 

Modul E: Theorie und Praxis des Gesundheits- und Natursports (9 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls E können die Studierenden Fragestellungen 
und Kenntnisse zu ausgewählten Natur- und / oder Gesundheitssportarten 
sachangemessen und pädagogisch fundiert darstellen, verstehen und beurteilen. Sie sind 
beteiligt an der Planung, Durchführung und Reflektion mindestens einer Natursport-
Exkursion und sind in der Lage, Schlüsselmerkmale vorgegebener Bewegungsabläufe zu 
demonstrieren und erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei verschiedenen äußeren 
Bedingungen (Geländemerkmale, Wasser- bzw. Witterungsbedingungen) 
situationsangemessen anzuwenden. 

Modul F: Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter (12 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls F die zentralen Unterschiede der 
behandelten sportwissenschaftlichen Grundlagentheorien (aus der Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft, Sportpsychologie und -soziologie) benennen und erläutern, 
erworbenes sportwissenschaftliches Wissen auf berufsrelevante Fragestellungen hin 
anwenden, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener Beispiele / 
Programme diskutieren und konstruktiv anwenden sowie praxisorientierte Problemlösungen 
exemplarisch erarbeiten. 

Modul G: Akteure des Schulsports (8 LP) (Pflichtmodul) 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Moduls G können die Studierenden die komplexen 
Theorieangebote der Sportdidaktik und -pädagogik auf konkrete Problemstellungen des 
Schulsports beziehen und mit Hilfe unterschiedlicher Betrachtungsweisen berufsrelevante 
Fragestellungen entwickeln sowie fachwissenschaftlich bearbeiten und erklären. Sie 
kennen Methoden und Strategien der fachspezifischen Diagnostik und individuellen 
Förderung, können diese kritisch reflektieren und hinsichtlich spezifischer 
Problemstellungen des Sportunterrichts begründet auswählen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

A: Grundlagen der 
Bewegungs- und 
Sportbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 7 

B: Grundlagen der 
sportwissenschaft-
lichen Arbeitsbereiche 

2 Teilleistungen 

 

Unbenotet Keine 14 

C: Theorie und Praxis der 
Individualsportarten 

3 Teilleistungen 

 

Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

D: Theorie und Praxis der 
Sportspiele 

3 Teilleistungen 

 

Benotet 1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

E: Theorie und Praxis des 
Gesundheits- und 
Natursports  

3 Teilleistungen 

 

Zwei 
benotet und 
eine 
unbenotet 

1 Teilleistung aus 
Modul A 

9 

F: Bewegung und Sport 
im Kindes- und 
Jugendalter 

(Übergreifende) 
Modulprüfung in 
Modul F und G 

 

Benotet Modul B 12 

G: Akteure des 
Schulsports 

Siehe Modul F 

 

Benotet Modul B 8 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

(3) Vor der Meldung zur ersten Prüfungsleistung in den Modulen A, C, D oder E ist durch eine 
ärztliche Bescheinigung die Sporttauglichkeit nachzuweisen. 

(4) Mit der Anmeldung zur Bachelorarbeit sind der Nachweis des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens in Silber der DLRG / des DRK und ein Erste-Hilfe-Nachweis, 
deren Erwerb nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, vorzulegen.   

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 34 
Leistungspunkten, von denen mindestens 22 Leistungspunkte in den Modulen B, F und G 
erbracht worden sind, beantragt werden. Die Bachelorarbeit kann in einem 
sportwissenschaftlichen oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben 
werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang 
sollte 40 Seiten betragen. 
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(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 

Lehramtsbachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Sport 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach 
Sport. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Grundschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an Grundschulen vor. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen, verstehen, vergleichen und bewerten können. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten erweitert. Sie sind in der Lage, Theorie- und Methodenangebote 
aus der Sportdidaktik und –praxis auf die pädagogischen Anforderungen der 
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Schulsportpraxis Ihrer gewählten Schulform zu beziehen sowie im Rahmen von Studien- 
bzw. Unterrichtsvorhaben berufsrelevante Frage- bzw. Themenstellungen zu entwickeln und 
mit Hilfe hermeneutischer und empirischer Arbeitsweisen selbstständig und 
fachwissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und Lernbereiche fortgeführt werden, in 
denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. Das 
vertiefte Studium ist in demselben Unterrichtsfach oder Lernbereich zu wählen wie im 
Bachelorstudiengang. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP im Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul I: Theorie und Praxis der Bewegungserziehung (8 LP) (Pflichtmodul) 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls I haben die Studierenden die Kompetenz 
erworben, entwicklungs- und persönlichkeitstheoretisches Grundlagenwissen im Bereich 
der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zu reflektieren, Inhalte unter didaktisch-
methodischen Aspekten darzustellen, zueinander in Beziehung zu setzen und 
fachübergreifende Bezüge herstellen zu können. Sie sind befähigt, senso- und 
psychomotorische Lernprozesse zu analysieren, adressatenspezifische Förderinhalte zu 
entwickeln und bewegungspädagogisch kompetent zu vermitteln. 
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Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung (6 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen.  

(2) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport als vertieftes Studium umfasst 20 
Leistungspunkte (LP). Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP im Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul I: Theorie und Praxis der Bewegungserziehung (8 LP) (Pflichtmodul) 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls I haben die Studierenden die Kompetenz 
erworben, entwicklungs- und persönlichkeitstheoretisches Grundlagenwissen im Bereich 
der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zu reflektieren, Inhalte unter didaktisch-
methodischen Aspekten darzustellen, zueinander in Beziehung zu setzen und 
fachübergreifende Bezüge herstellen zu können. Sie sind befähigt, senso- und 
psychomotorische Lernprozesse zu analysieren, adressatenspezifische Förderinhalte zu 
entwickeln und bewegungspädagogisch kompetent zu vermitteln. 

Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung (9 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen.  

(3) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung benotet Studienleistung 7* 

I: Theorie und Praxis 
der Bewegungs-
erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 8 

K: Sport, Unterricht 
und Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 6 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Im vertieften Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung benotet Studienleistung 7* 

I: Theorie und Praxis 
der Bewegungs-
erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 8 

K: Sport, Unterricht 
und Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(3) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 9 
Leistungspunkten und dem Abschluss des Spezialisierungsmoduls K, in dem die Arbeit 
geschrieben wird, beantragt werden. Die Masterarbeit kann in einem 
sportwissenschaftlichen oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben 
werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang 
der Masterarbeit sollte 60 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Sport  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein 
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und -praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen, verstehen, vergleichen und bewerten können. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorische Fertigkeiten 
und Fähigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten erweitert. Sie sind in der Lage, Theorie- und Methodenangebote 
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aus der Sportwissenschaft und -praxis auf die pädagogischen Anforderungen der 
Schulsportpraxis Ihrer gewählten Schulform zu beziehen sowie im Rahmen von Studien- 
bzw. Unterrichtsvorhaben berufsrelevante Frage- bzw. Themenstellungen zu entwickeln und 
mit Hilfe hermeneutischer und empirischer Arbeitsweisen selbstständig und 
fachwissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. Das vertiefte Studium 
ist in demselben Unterrichtsfach oder Lernbereich zu wählen wie im Bachelorstudiengang. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 27 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul H: Theoretische Perspektiven auf die Sport- und Bewegungspraxis (8 LP)                     
(Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls H haben die Studierenden gezeigt, dass sie 
pädagogische Perspektiven und Inhalte zu einem themenorientierten Unterrichtsvorhaben in 
Theorie und Praxis verknüpfen und dabei die Prinzipien des erziehenden Sportunterrichts 
berücksichtigen können. Sie haben nachgewiesen, dass sie fachliche Fragestellungen, 
Methoden, theoretische Ansätze und ausgewählte Forschungsergebnisse bei der Planung 
und Auswertung von Unterrichtsvorhaben angemessen verarbeiten können. 
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Modul J: Bewegung, Training und Gesundheit (7 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls J zentrale Theorien zur Trainierbarkeit 
und Belastbarkeit aus den Grundlagenwissenschaften erläutern, Verfahren zur Diagnose 
motorischer Merkmalsbereiche für spezifische Adressaten (z. B. Jugendliche in der 
Pubertät) problemorientiert auswählen und hinsichtlich ihrer Aussagekraft bewerten, 
vorgegebene Trainingsmodelle und Trainingsprogramme analysieren und diskutieren sowie 
adressaten- und kontextspezifische Trainingsmaßnahmen im Bereich der 
Trainingssteuerung erarbeiten. 

Hinweis: Studierende müssen entweder das Modul J oder das Modul L studieren.  

Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung (9 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen.  

Modul L: Sport, Individuum und Gesellschaft ( 7 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Durch die erfolgreich abgeschlossene Modulprüfung in Modul L haben die Studierenden die 
Kompetenz erlangt, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener 
Fallbeispiele zu diskutieren und konstruktiv anzuwenden sowie praxisorientierte 
Problemlösungen exemplarisch zu erarbeiten; unterschiedliche Deutungsangebote für 
sportwissenschaftlich relevante Problemfelder im Feld der Spezialisierung zu vergleichen 
und kritisch zu beurteilen sowie ausgewählte diagnostische Methoden für die Analyse 
sozialer und psychischer Prozesse zu verwenden und diese hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 
kritisch beurteilen zu können. 

Hinweis: Studierende müssen entweder das Modul J oder das Modul L studieren. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet / 

Unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-Modul Modulprüfung Benotet Studienleistung 7* 

H: Theoretische Perspektiven 
auf die Sport- und 
Bewegungspraxis  

Modulprüfung Benotet Keine 8 
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J: Bewegung, Training und 
Gesundheit 

Hinweis: Es muss entweder 
Modul J oder L studiert werden. 

Modulprüfung Benotet Keine 7 

K: Sport, Unterricht und 
Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 9 

L: Sport, Individuum und 
Gesellschaft 

Hinweis: Es muss entweder 
Modul J oder L studiert werden. 

Modulprüfung Benotet Keine 7 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Sport nach dem Erwerb von 14 Leistungspunkten 
und dem Abschluss des Spezialisierungsmoduls J, K oder L, in dem die Arbeit geschrieben 
wird, beantragt werden. Die Masterarbeit kann in einem sportwissenschaftlichen oder 
sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben werden. Durch die Masterarbeit 
werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 Seiten 
betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst - und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Sport  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein 
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen, verstehen, vergleichen und bewerten können. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten erweitert. Sie sind in der Lage, Theorie- und Methodenangebote 
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aus der Sportwissenschaft und –praxis auf die pädagogischen Anforderungen der 
Schulsportpraxis Ihrer gewählten Schulform zu beziehen sowie im Rahmen von Studien- 
bzw. Unterrichtsvorhaben berufsrelevante Frage- bzw. Themenstellungen zu entwickeln und 
mit Hilfe hermeneutischer und empirischer Arbeitsweisen selbstständig und 
fachwissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und sonderpädagogischen Fachrichtungen 
fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 
erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul H: Theoretische Perspektiven auf die Sport- und Bewegungspraxis (8 LP)                    
(Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls H haben die Studierenden gezeigt, dass sie 
pädagogische Perspektiven und Inhalte zu einem themenorientierten Unterrichtsvorhaben in 
Theorie und Praxis verknüpfen und dabei die Prinzipien des erziehenden Sportunterrichts 
berücksichtigen können. Sie haben nachgewiesen, dass sie fachliche Fragestellungen, 
Methoden, theoretische Ansätze und ausgewählte Forschungsergebnisse bei der Planung 
und Auswertung von Unterrichtsvorhaben angemessen verarbeiten können. 
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Modul J: Bewegung, Training und Gesundheit (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls J zentrale Theorien zur Trainierbarkeit 
und Belastbarkeit aus den Grundlagenwissenschaften erläutern, Verfahren zur Diagnose 
motorischer Merkmalsbereiche für spezifische Adressaten (z. B. Jugendliche in der 
Pubertät) problemorientiert auswählen und hinsichtlich ihrer Aussagekraft bewerten, 
vorgegebene Trainingsmodelle und Trainingsprogramme analysieren und diskutieren sowie 
adressaten- und kontextspezifische Trainingsmaßnahmen im Bereich der 
Trainingssteuerung erarbeiten.  

Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung ( 7 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen.  

Modul L: Sport, Individuum und Gesellschaft (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch die erfolgreich abgeschlossene Modulprüfung in Modul L haben die Studierenden die 
Kompetenz erlangt, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener 
Fallbeispiele zu diskutieren und konstruktiv anzuwenden sowie praxisorientierte 
Problemlösungen exemplarisch zu erarbeiten; unterschiedliche Deutungsangebote für 
sportwissenschaftlich relevante Problemfelder im Feld der Spezialisierung zu vergleichen 
und kritisch zu beurteilen sowie ausgewählte diagnostische Methoden für die Analyse 
sozialer und psychischer Prozesse zu verwenden und diese hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 
kritisch beurteilen zu können. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
die Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung benotet Studienleistung 7* 

H: Theoretische 
Perspektiven auf die 
Sport- und 
Bewegungspraxis  

Modulprüfung Benotet Keine 8 

J: Bewegung, 
Training und 
Gesundheit 

Modulprüfung Benotet Keine 7 
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K: Sport, Unterricht 
und Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 7 

L: Sport, Individuum 
und Gesellschaft 

Modulprüfung Benotet Keine 7 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 16 
Leistungpunkten und dem Abschluss des Spezialisierungsmoduls J, K oder L, in dem die 
Arbeit geschrieben wird, beantragt werden. Die Masterarbeit kann in einem 
sportwissenschaftlichen oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben 
werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang 
der Masterarbeit sollte 60 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Sport  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums für das Unterrichtsfach 
Sport. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen, verstehen, vergleichen und bewerten können. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten erweitert. Sie sind in der Lage, Theorie- und Methodenangebote 
aus der Sportwissenschaft und –praxis auf die pädagogischen Anforderungen der 
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Schulsportpraxis Ihrer gewählten Schulform zu beziehen sowie im Rahmen von Studien- 
bzw. Unterrichtsvorhaben berufsrelevante Frage- bzw. Themenstellungen zu entwickeln und 
mit Hilfe hermeneutischer und empirischer Arbeitsweisen selbstständig und 
fachwissenschaftlich fundiert zu bearbeiten.  

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 32 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul H: Theoretische Perspektiven auf die Sport- und Bewegungspraxis (8 LP)                
(Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls H haben die Studierenden gezeigt, dass sie 
pädagogische Perspektiven und Inhalte zu einem themenorientierten Unterrichtsvorhaben in 
Theorie und Praxis verknüpfen und dabei die Prinzipien des erziehenden Sportunterrichts 
berücksichtigen können. Sie haben nachgewiesen, dass sie fachliche Fragestellungen, 
Methoden, theoretische Ansätze und ausgewählte Forschungsergebnisse bei der Planung 
und Auswertung von Unterrichtsvorhaben angemessen verarbeiten können. 

Modul J: Bewegung, Training und Gesundheit (7 LP) (Pflichtmodul) 

Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls J zentrale Theorien zur Trainierbarkeit 
und Belastbarkeit aus den Grundlagenwissenschaften erläutern, Verfahren zur Diagnose 
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motorischer Merkmalsbereiche für spezifische Adressaten (z. B. Jugendliche in der 
Pubertät) problemorientiert auswählen und hinsichtlich ihrer Aussagekraft bewerten, 
vorgegebene Trainingsmodelle und Trainingsprogramme analysieren und diskutieren sowie 
adressaten- und kontextspezifische Trainingsmaßnahmen im Bereich der 
Trainingssteuerung erarbeiten.  

Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung (7 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen.  

Modul L: Sport, Individuum und Gesellschaft (7 LP) (Pflichtmodul) 

Durch die erfolgreich abgeschlossene Modulprüfung in Modul L haben die Studierenden die 
Kompetenz erlangt, das theoretische Instrumentarium auf der Basis vorgegebener 
Fallbeispiele zu diskutieren und konstruktiv anzuwenden sowie praxisorientierte 
Problemlösungen exemplarisch zu erarbeiten; unterschiedliche Deutungsangebote für 
sportwissenschaftlich relevante Problemfelder im Feld der Spezialisierung zu vergleichen 
und kritisch zu beurteilen sowie ausgewählte diagnostische Methoden für die Analyse 
sozialer und psychischer Prozesse zu verwenden und diese hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 
kritisch beurteilen zu können. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Sport  sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung  Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung benotet Studienleistung 7* 

H: 
Theoretische 
Perspektiven 
auf die 
Sport- und 
Bewegungs-
praxis  

Modulprüfung Benotet Keine 8 

J: Bewegung, 
Training und 
Gesundheit 

Modulprüfung Benotet Keine 7 
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K: Sport, 
Unterricht 
und 
Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 7 

L: Sport, 
Individuum 
und 
Gesellschaft 

Modulprüfung Benotet Keine 7 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 16 
Leistungspunkten und dem Abschluss des Spezialisierungsmoduls J, K oder L, in dem die 
Arbeit geschrieben wird, beantragt werden. Die Masterarbeit kann in einem 
sportwissenschaftlichen oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben 
werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang 
der Masterarbeit sollte 60 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Sport  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Sport als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Sport.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Die Absolventen des Faches Sport verfügen über Kompetenzen, die in drei aufeinander 
bezogenen Studiengebieten erworben wurden: (a) Theorie und Praxis der Bewegungs- und 
Sportbereiche, (b) Sportwissenschaftliche Arbeitsbereiche und (c) Studien in schulischen 
und außerschulischen Berufsfeldern des Sports. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Sport haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie wissenschaftliches und didaktisch-
methodisches Wissen aus den sportwissenschaftlichen und –praktischen Arbeitsbereichen 
sachgerecht und verständlich darstellen, verstehen, vergleichen und bewerten können. In 
den zentralen Bewegungs- und Sportbereichen haben sie ihre sportmotorischen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterentwickelt und zudem ihre Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten erweitert. Sie sind in der Lage, Theorie- und Methodenangebote 
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aus der Sportdidaktik und -praxis auf die pädagogischen Anforderungen der 
Schulsportpraxis Ihrer gewählten Schulform zu beziehen sowie im Rahmen von Studien- 
bzw. Unterrichtsvorhaben berufsrelevante Frage- bzw. Themenstellungen zu entwickeln und 
mit Hilfe hermeneutischer und empirischer Arbeitsweisen selbstständig und 
fachwissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Sport umfasst 17 Leistungspunkte (LP). Das 
Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Wahlpflichtmodul) 

Durch den Abschluss des Theorie-Praxis-Moduls im Fach Sport haben die Studierenden 
nachgewiesen, dass sie unter Berücksichtigung der gewählten Schulstufe theoriegestützt 
ein Studien- bzw. Unterrichtsvorhaben systematisch planen, methodisch fundiert 
durchführen und mehrperspektivisch auswerten können. Sie sind in der Lage, im Rahmen 
eines forschenden Lernprozesses eine wechselseitige Verbindung zwischen 
sportwissenschaftlichem, sportpraktischem Wissen und schulpraktischer Erfahrung 
herzustellen und dabei ihre eigenen subjektiven Theorien zum Erziehen und Unterrichten im 
Schulsport weiterzuentwickeln. 

Modul I: Theorie und Praxis der Bewegungserziehung Titel (8 LP) (Pflichtmodul) 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls I haben die Studierenden die Kompetenz 
erworben, entwicklungs- und persönlichkeitstheoretisches Grundlagenwissen im Bereich 
der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zu reflektieren, Inhalte unter didaktisch-
methodischen Aspekten darzustellen, zueinander in Beziehung zu setzen und 
fachübergreifende Bezüge herstellen zu können. Sie sind befähigt, senso- und 
psychomotorische Lernprozesse zu analysieren, adressatenspezifische Förderinhalte zu 
entwickeln und bewegungspädagogisch kompetent zu vermitteln.       
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Modul K: Sport, Unterricht und Erziehung (6 oder 9 LP) (Pflichtmodul) 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls K haben die Studierenden die Fähigkeit 
weiterentwickelt, sportpädagogisches und sportdidaktisches Wissen angemessen 
darstellen und reflektieren zu können und die erworbenen Wissensbestände hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren und zu diskutieren. Sie sind außerdem in der 
Lage, settingspezifisch geschaffenes Wissen zu prüfen, eigenständig Fragestellungen zu 
entwickeln, sie mit Hilfe adäquater Untersuchungsdesigns / Forschungsmethoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse im Kontext ihrer Verwendbarkeit für die Unterrichtspraxis zu 
diskutieren bzw. berufsrelevante Anwendungsbezüge herzustellen. 

Wird das Theorie-Praxis-Modul nicht im Fach Sport studiert, dann sind im Modul K 9 
Leistungspunkte zu erwerben.  

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Sport sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Benotet / 

Unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Benotet Studienleistung 7* 

I: Theorie und Praxis 
der Bewegungs-
erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 8 

K: Sport, Unterricht 
und Erziehung  

Modulprüfung Benotet Keine 6 o. 
9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Sport nach dem Erwerb von 9 
Leistungspunkten und dem Abschluss des Spezialisierungsmoduls K, in dem die 
Masterarbeit geschrieben wird, beantragt werden. Die Masterarbeit kann in einem 
sportwissenschaftlichen oder sportdidaktischen Arbeitsbereich nach Wahl geschrieben 
werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 Leistungspunkte erworben. Der Umfang 
der Masterarbeit sollte 60 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Textilgestaltung  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Textilgestaltung als Teil 
des Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für das Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium vermittelt Fertigkeiten und Fähigkeiten für das Lehramt für Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen. Es orientiert sich an der Entwicklung grundlegender beruflicher 
Kompetenzen für Unterricht und Erziehung im Fach Textilgestaltung in Schule und in 
außerschulischen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Hierzu werden Theorien und Konzepte 
kulturanthropologischer textiler Bildung, Gestaltung, Erziehung, Vermittlung und des 
Unterrichts berücksichtigt. Das Studium befähigt zur Diagnose und individuellen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern im Fachunterricht Textilgestaltung. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung haben 
die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über ein grundlegendes 
kulturanthropologisch fundiertes fachwissenschaftliches, gestaltungspraktisches und 
didaktisches Theoriewissen, über Transfer- und Vermittlungskompetenzen, über 
gestalterische Fertigkeiten und Fähigkeiten, über Medienkompetenzen, über Kompetenzen 
in Diagnostik und individueller Förderung und genderreflexive Kompetenzen verfügen. 

§ 3 Studienbeginn  
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Das Studium kann im Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Textilgestaltung kann in Kombination mit einem der folgenden 
Unterrichtsfächer studiert werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, 
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sozialwissenschaften. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Textilgestaltung umfasst 53 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul 1 Einführung in die Kulturanthropologie des Textilen (12 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in historische und zeitgenössische Handlungs- und Problemfelder, in 
grundlegende Theorien sowie in zentrale kulturanalytische Prinzipien und Verfahren des 
Fachstudiums ein. 

Modul 2 Grundlagen der Gestaltung und des Designs (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul beschäftigt sich mit Grundlagen der Gestaltung und des Designs auf 
gestalterisch-praktischer und theoretischer Ebene. Vermittelt werden die Gestaltung 
themenbezogener textiler Objekte, Strategien des Entwerfens, Experimentierens, 
Umsetzens von textilen Werken, Strategien des Sehens, der Wahrnehmung von Phänomenen 
und Strukturen alltäglicher Handlungs- und Erlebnismuster. 

Modul 3 Kulturanthropologische Vermittlungskonzepte (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in zentrale Theorien und Methoden kulturanthropologischer Vermittlung ein 
und reflektiert grundlegende Fragen von Diagnose und individueller Förderung im 
Textilunterricht. Es bereitet auf grundlegende unterrichtliche Kompetenzen im Praktikum 
vor. 

Modul 4 Theorien und Methoden vestimentärer Kulturanalyse (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul widmet sich der theoretisch vertieften und methodisch-problemorientierten 
Analyse vestimentärer Kulturen. Ziel ist die Überprüfung, Erprobung und Erweiterung 
bestehender theoretischer und methodischer Kenntnisse. 

Modul 5 Schnittstellen (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul widmet sich wissenschaftlichen und künstlerischen Zugängen zur materiellen 
Kultur. Es reflektiert die Vernetzungen von gestalterischer Praxis und Wissenschaft als 
gesellschaftskritische Problemlösungsformate (Materialität, Nachhaltigkeit, Redesign, 
Gender, Heterogenität). 
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Modul 6 Examensmodul (7 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Das Modul begleitet mehrdimensional den wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Qualifikationsprozess. Das Ziel ist es, wissenschaftliche Perspektiven auf Wissen und 
Wissenserwerb zu vertiefen oder künstlerische Position zu reflektieren und durch eigene 
Präsentationen, Recherchen und Analysen zu stärken und somit das Forschen und 
Schreiben der Bachelorthesis produktiv zu stützen. Das Modul wird von Studierenden 
belegt, die die Bachelorthesis im Fach Textilgestaltung belegen. 

Modul 7 Analyse materieller Kultur (7 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Das Modul vermittelt Kenntnisse bzgl. der Analyse materieller Kultur in ihrer zeiträumlichen 
Kontextabhängigkeit. Es vertieft das Wissen durch einschlägige Lektüre von theoretischen 
wie historischen Texten und durch exemplarische Methodenanwendung. Das Modul wird von 
Studierenden belegt, die die Bachelorthesis nicht im Fach Textilgestaltung belegen. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Textilgestaltung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung / 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

benotet / 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

BA HRGe 1 

Einführung in die 
Kulturanthropologie 
des Textilen 

Modulprüfung Klausur unbenotet keine 12 

BA HRGe 2 

Grundlagen der 
Gestaltung und des 
Designs 

Modulprüfung mündliche 
Präsentation 
und / oder 
schriftliche 
Prüfung 

unbenotet keine 9 

BA HRGe 3 

Kulturanthropolo-
gische 
Vermittlungs-
konzepte 

Modulprüfung Portfolio benotet keine 9 

BA HRGe 4 

Theorien und 
Methoden der 
vestimentären 
Kulturanalyse 

Modulprüfung Hausarbeit benotet keine 8 

BA HRGe 5 

Schnittstellen 

Modulprüfung Hausarbeit benotet keine 8 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
17/2014          Seite 186 

 
BA HRGe 6 

Examensmodul 

Modulprüfung mündliche 
Präsentation 
und / oder 
schriftliche 
Prüfung 

benotet keine 7 

BA HRGe 7 

Analyse materieller 
Kultur 

Modulprüfung Mündliche 
Präsentation 
und / oder 
schriftliche 
Prüfung 

benotet keine 7 

 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Textilgestaltung nach dem Erreichen 
von 46 Leistungspunkten angemeldet werden. Sie kann wissenschaftlich oder künstlerisch 
angelegt sein. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 8 Leistungspunkte erworben. Ihr 
Umfang sollte ca. 40 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang.  

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach 

Textilgestaltung  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Textilgestaltung als Teil 
des Masterstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der 
Technischen Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Studium vermittelt über das Bachelorstudium hinausgehende Fertigkeiten und 
Fähigkeiten für das Lehramt für Haupt-, Real- und Gesamtschulen und vertieft bisherige 
fachwissenschaftliche, gestalterische und fachdidaktische Kompetenzen. Es orientiert sich 
an der Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen für Unterricht und Erziehung im Fach 
Textilgestaltung in der Schule. Dabei schafft es eine besondere Theorie-Praxisvernetzung 
und qualifiziert zum wissenschaftlichen Arbeiten in den ausgewiesenen Bereichen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung haben 
die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über ein vertieftes 
kulturanthropologisch fundiertes fachwissenschaftliches, gestaltungspraktisches und 
didaktisches Theoriewissen, über Transfer- und Vermittlungskompetenzen, über 
gestalterische Fertigkeiten und Fähigkeiten, über Medienkompetenzen, über Kompetenzen 
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in Diagnostik und individueller Förderung und genderreflexive Kompetenzen verfügen. Diese 
Kompetenzen befähigen zur Aufnahme des Vorbereitungsdienstes an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen im Fach Textilgestaltung. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Textilgestaltung umfasst 27 Leistungspunkte (LP). 
Das Masterstudium besteht aus folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Das Vorbereitungsseminar in Kombination mit dem Begleitseminar befähigt Studierende zur 
Planung, Durchführung und Auswertung von fachdidaktischen Studien- bzw. 
Unterrichtsprojekten unter Einbeziehung erziehungswissenschaftlicher Perspektiven. 

Modul 1a Textildidaktisches Projekt (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Textildidaktische Projekt bearbeitet ein kulturanthropologisch ausgewähltes relevantes 
Thema unter fachdidaktischen Fragestellungen im Projektzusammenhang. Das heißt, es 
intendiert organisatorisch wie inhaltlich öffentliche Präsentationen von Projektergebnissen. 

Modul 2 Gestaltung, Inszenierung und didaktische Transferprozesse (15 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul widmet sich bedarfsorientierten wie freien gestalterischen Themen unter 
besonderer Berücksichtigung von Inszenierung. Es vertieft Gestaltungskompetenzen und 
professionalisiert eigenständiges künstlerisches Arbeiten (Atelier) und schließt mit einer 
fachpraktischen Prüfung ab. Das Modul stellt zusätzlich einen fachdidaktischen 
Brückenschlag zwischen dem Masterstudium und der zweiten schulischen 
Ausbildungsphase her. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Textilgestaltung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung Prüfungsform 

 

Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung Dokumenta-
tion 

benotet keine 7* 

MA HRGe 1a 

Textildidak-
tisches Projekt 

Modulprüfung Präsentation benotet keine 9 

MA HRGe 2 

Gestaltung, 
Inszenierung 
und 
didaktische 
Transfer-
prozesse  

Modulprüfung mündliche 
und / oder 
schriftliche 
Präsentation 
und Portfolio 

benotet keine 15 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Fach Textilgestaltung nach dem Erwerb von 24 
Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen  

für das Unterrichtsfach  

Textilgestaltung  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie § 1 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 21 ff.) 
hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Textilgestaltung als Teil 
des Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Das Studium vermittelt über das Bachelorstudium hinausgehende Fertigkeiten und 
Fähigkeiten für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung und vertieft bisherige 
fachwissenschaftliche, gestalterische und fachdidaktische Kompetenzen. Es orientiert sich 
an der Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen für Unterricht und Erziehung im Fach 
Textilgestaltung in der Schule unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen 
Förderprofile. Dabei schafft es eine besondere Theorie - Praxisvernetzung und qualifiziert 
zum wissenschaftlichen Arbeiten in den ausgewiesenen Bereichen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Textilgestaltung haben 
die Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie über ein vertieftes 
kulturanthropologisch fundiertes fachwissenschaftliches, gestaltungspraktisches und 
didaktisches Theoriewissen, über Transfer- und Vermittlungskompetenzen, über 
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gestalterische Fertigkeiten und Fähigkeiten, über Medienkompetenzen, über Kompetenzen 
in Diagnostik und individueller Förderung und genderreflexive Kompetenzen verfügen. Diese 
Kompetenzen befähigen zur Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung im Fach Textilgestaltung. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang.  

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gem. § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Textilgestaltung umfasst 17 Leistungspunkte (LP). 
Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Wahlpflichtmodul) 

Es befähigt zur Planung, Durchführung und Auswertung von didaktischen Studien- bzw. 
Unterrichtsprojekten im Fach Textilgestaltung an Schulen mit sonderpädagogischen 
Förderprofilen unter Einbeziehung erziehungswissenschaftlicher Perspektiven. Das Theorie-
Praxis-Modul ist nur in einem der beiden Unterrichtsfächer zu studieren.  

Modul 1a oder 1b Textildidaktisches Projekt Titel (5 oder 8 LP) (Wahlpflichtmodul) 

Im Masterstudium im ersten Unterrichtsfach Textilgestaltung umfasst das Textildidaktische 
Projekt 5 Leistungspunkte. Das Modul vertieft im Projektkontext ein kulturanthropologisch 
relevantes Thema unter fachdidaktischen Fragestellungen. Sonderpädagogische 
Reflexionen begleiten das Projekt. 

Studierende, die das Theorie-Praxis-Modul nicht im Fach Textilgestaltung belegen, wählen 
die Projektvariante b mit 8 Leistungspunkten. Es vertieft im Projektkontext ein 
kulturanthropologisch relevantes Thema unter fachdidaktischen Fragestellungen. 
Studierende führen in diesem Modul zum Projektthema vertiefte Reflexionen zu 
sonderpädagogischen Förderperspektiven durch. Die Reflexionen können eigenständige 
Transfers, empirische Untersuchungen oder Theoriestudien betreffen. 

Modul 2 Gestaltung, Inszenierung und didaktische Transferprozesse (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul wird von allen Studierenden (1. und 2. Unterrichtsfach Textilgestaltung) studiert. 
Es umfasst eigenständige, bedarfsorientierte und freie Gestaltungen. Das Modul schließt 
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mit einer fachpraktischen Prüfung ab. Das Modul stellt zusätzlich einen fachdidaktischen 
Brückenschlag zwischen dem Masterstudium und der zweiten schulischen 
Ausbildungsphase her. 

(2) In den Modulbeschreibungen werden die zu erwerbenden Kompetenzen und Inhalte sowie 
Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Textilgestaltung sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung Prüfungsform 

 

Benotet/ 

unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Wiss. Doku-
mentation 

benotet keine 7* 

MA SP 1a oder 1b 
Textildidaktisches 
Projekt (1. und 2. 
Unterrichtsfach) 

Modulprüfung Präsentation benotet keine 5  

o. 8 

 

MA SP 2 

Gestaltung, 
Inszenierung und 
didaktische 
Transferprozesse 

Modulprüfung Präsentation 
und Portfolio 

benotet keine 9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(2) Die Prüfungsformen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Textilgestaltung nach dem Erwerb von 14 
Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20 
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. August 2014 und des 
Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften vom 
8. Oktober 2014. 

 

Dortmund, den 21. Oktober 2014 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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